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Dem
Hochwohlgebohrnen Herrn,

Herrn
Friedrich Adolph

von Burgsdorf,
Seiner Churfurſtl. Durchl. zu Sachſen hoch—
verordneten Kanzler E. Hochloblichen Lan—

desregierung, auch Kammerherrn und

Erb- Lehn: und Gerichtsherrn auf
Scheiplitz tc.

Dunterthanig gewidmet

v o m

Verfaſſer.
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Ve von der Koniglichen Sozietat dere

ca
Monat November 1793 aufgegebene Preis

„Wiſſenſchaften zu Gottingen fur den

frage:ob ein wahrer Schaden fur den Staat
zu beſorgen ſei, wenn die willkuhrliche Ver—

theilung oder Verkleinerung der Bauer
hofe (jedoch bei gleichformiger Vertheilung

der. darauf haftenden Abgaben und. Pflich
tten) ohne Einſchrankung erlaubt: werde,
gab mir die Veranlaſſung zu nachſtehender
Abhandlung, welche, unter dem anqh dem
zweyten Buche des Cicero de diuinatione
genommenen Motto: nihil ex omnibus re-
bus humanis praeclarius, quam: de zepu-

blica bene mereri, den ausgeſetzten Preis
erhielt, und dieſes beſtimmte mich ſie gegen

wartig dem Druck zu ubergeben. Ohne je—
doch darauf Anſpruche machen zu wollen, daß
ich lauter neue Grundſatze aufgeſtellt hatte,
deſſen Gegentheil mir ſelbſt nur allzuwohl be—
kannt iſt, ſo ſchmeichle ich mir doch wenigſtens

ein paar Grunde und Gegengrunde bemerkt
zu haben, welche mir bisher noch nicht beruhrt
zu ſein ſcheinen; und ſollte auch dieſes ja nicht
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der Fall ſein, ſo werde ich mich doch dadurch
ſchon fur hinlanglich belohnt halten, wenn
die Vortheile der verkleinerten Bauerguter
dadurch etwas gemeinnutziger werden, denn
ich denke hierbei mit dem Cicero: niſi noua
tamen vtilia. Uebrigens iſt dieſe Preisſchrift
bis auf einige wenige minder weſentliche Ab—
anderungen des Ausdrucks ganz unverandert
geblieben, ausgenommen, daß ich, um den
Aeußerungen der Gottingiſchen Gelehrten An

zeigen vom November 1793. im i85ſten St.
Nauf der 185 3ſten Seite, Genuge zu lei—

ſten, das muſterhafte Formular eines Flur—
Frohn- und Steuerregiſters aus des Hrn.
von Truzſchler Anweiſung zu Abfaſſung recht
licher Aufſatze angehangt, ingleichen den gten

Abſchnitt ganz neu hinzugefugt habe. Sollte
endlich die gebrauchte Schreibart und der
Ausdruck nicht die genaueſte Prufung aus
halten, ſo hoffe ich, daß man eines Theils
mehr:auf die Sache ſelbſt ſehen werde, an
dern Theils aber ſchmeichle ich mir in Betrach
tung, daß meine Brerufsgeſchafte von jeher
mehr Uebung im lateiniſchen als deutſchen
Stil.erforderten, auch hierinnen einige Nach
ſicht zu erhalten. Leipzig, im April 1794.

l. Ab



Einleitung.
Die fur das Wohl eines Staates ſo außerſt

wichtige Frage, ob eine uneingeſchrankte
Zertrennung der Bauerguter, welche ganz von

der Willkuhr der Beſitzer und den ihnen vorkom—

menden Umſtanden abhangt, fur den Staat einen

wahren und weſentlichen Nachtheil befurchten
laſſe? ſcheint bis jetzt, ſo ſehr auch ſchon daruber

von mehrern Staatswirthſchafts-Verſtandigen ge
ſchrieben worden, dennoch nicht hinlanglich erortert

und ins Reine gebracht zu ſein, indem ſich noch
heut zu Tage daruber eine auffallende Verſchie—

denheit der Meinungen hervorthut, da in einigen
andern, wie z. B. in den ChurSachſiſchen, der-

gleichen Vereinzelungen, wiewohl lediglich nur
unter gewiſſen Einſchrankungen, wie wir im gzten

Abſchnitte der gegenwartigen Abhandlung ſehen

werden, erlaubt ſind, in andern hingegen, als in

der Ober- und Niederlauſitz, ingleichen in den
Heſſen. Caſſelſchen Landen durch einen Befehl vom

19ten Novbr. 1773., außer bei allzubetrachtlichen
Gutern, unterſagt worden ſind; gleichwohl aber
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G6 a ννniſt dieſe Unterſuchung fur das Jntereſſe und das

Wohl der Staaten uberhaupt um ſo wichtiger, je
unwiderſprechlicher dieſes letztere auf dem vorzug
lichen Wohlſtande der arbeitenden Claſſe von Ein

wohnern und namentlich derer, die den Feldbau
betreiben, beruhet, und je mehr folglich der Re—

gierung eines jeden Landes obliegt, alles anzuwen—

den, um dieſe Claſſe von Staatsburgern immer—
mehr zu unterſtutzen und zu dem hochſtmoglichen

Flor empor zu bringen. Ob'» nun dieſes letztere
durch die ohne Einſchranküng erlaubte Zertren—

nung der Bauerguter bewirket werden konne, oder
ob dieſer Zweck durch die verhinderten Vereinze—

lungen derſelben erreichet werde, dieſe Frage hat
ſchon mehrere Oekonomen vorzuglich in den neuern
Zeiten beſchaftiget, deren Meinung ſich bald auf

dieſe bald auf jene Seite geneigt hat, je nachdem

die eine oder die andere Meinung dem Jntereſſe
ihres Vaterlandes angemeſſener und vortheilhafter

zu ſein ſchien; allein eben dieſes iſt auch die Ur
ſache, warum die meiſten dieſer Schriftſteller nicht

ſo wohl auf allgemeine, alllen Landern anpaſſende
Grundſatze, als vielmehr hauptſachlich blos auf ihr

Vaterland Ruckſicht geiiommen  haben. Unter
dieſen iſt vorzuglich der in Ruckſicht der Oekono

miſchen und Cameralwiſſenſchaften ſo beruhmte
Engliſche Schriftſteller Arthur Young, welcher,
wenn er in ſeiner politiſchen Arithmetik als einer

der hauptſachlichſten Widerſacher der Vereinzelun

gen



e—— 7gen der Bauerguter auferitt, lediglich auf ſein Va

terland Ruckſicht genommen hat, ingleichen der
Oberamtmann Johann Arnold Reinbold zu Catt—
lenburg zu bemerken, welcher ebenfalls, mit faſt
einziger Hinſicht auf dus ſeiner Aufſicht unterge—

ordnete Hannoverſche Amt und hochſtens auf die
benachbarten Gegenden, die Vereinzelungen der

Domanialguter in einer zu Gottingen 1792. 8.
unter dem Titel: uber Vereinzelungen der Doma
nialguter und einige einſchlagende Materien, ans

Ucht getretenen Abhandlung widerrathet. Denn

wenn gleich dieſer letztere eigentlich nur von Ver—

kleinerung der Domainen und deren Verleihung

an Unterthanen handelt, ſo ſind doch deſſen vorge—

brachte Grunde ſo beſchaffen, daß ſie auch im All—
gemeinen auf die Voreinzelungen der Bauerhofe
fuglich angewendet werden konnen, und in dieſer

Ruckſicht bei gegenwartiger Beurtheilung dieſer

letztern einige Erwahnung verdienen. Jn eben
dieſen Fehler ſcheint auch gewiſſermaaßen der Amt

mann: Johann Jacob Cella in ſeiner Abhandlung
von Zerſchlagung der. Bauernguter und Bauern
lehne, und deren Einſchrankung, die zu Anſpach

1783. 8. herausgekommen iſt, welcher die Ver-
trennungen auf der 23ſten Seite nur in außerſt
ſeltnen Fallen genehmigt und als Ausnahme von der
Regel annimmt, ingleichen der Furſtl. Wäldecki—

ſche Amtmann Friedrich Wilhelm Waldeck in ſeiner

Schriſt uber die Unzertrennlichkeit der deutſchen
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Bauerguter, welche zu Gieſen und Marburg
1784. 8. gedruckt erſchienen iſt, und neuerlich ein

gewiſſer Franz Anton Reiſigl in dem Traktat uber
Verſtuckung der Guter, Salzburg 1792. 8. ver

fallen zu ſein; welcher letztere im Ganzen genoin

men ſehr gute Grundſatze uber dieſe Materie feſt—

ſetzt, dennoch aber dieſelben von einer etwas zu

ſpeciellen Ruckſicht auf das Erzſtift Salzburg ab.

ſtrahirt zu haben ſcheint. Die allgemeinpaſſend—

ſten Grundſatze hieruber hat meinem Erachten

nach der Herzoglich Wurtembergiſche Hofrath Au
tenrieth in einer offentlichen Vorleſung, die er un—

ter dem Titel: die Vertheidigung der uneinge—
ſchrankten Vertrennung der Bauerguter zu Stutt

gard 1779. 4. herausgegeben hat, vorgetra
gen, ob er gleich, wie der bereits angefuhrte
Amtmann Cella, darinnen etwas geirret zu haben

ſcheint, daß er bei Anrathung der Vereinzelungen

einzig und allein gute Bewirthſchafter auf den
verkleinerten, von dem Hauptgute getrennten
Grundſtucken vorausſetzet, und dadurch ſeiner

Meinung noch mehr Gewicht zu geben ſuchet, da

doch dieſe Vorausſetzung nicht als weſentlich mit
den Vereinzelungen verbunden angenommen wer

den durſten,. Jch werde daher, da ich der Mei—
nung des Hofrath Autenrieth, welcher die Verein

zelungen anrathet, in der Hauptſache beipflichte,

und von den Nachtheilen, die aus der Geſchloſſen.

heit der Bauerhoſe eutſtehen, vollig uherzeugt bin,

bei
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bei Beantwortung der vorgelegten Frage ſo viel
moglich. auf das allgemeine Jntereſſe der Staaten
Ruckſicht zu nehmen. und ſolche Grundſatze aufzu-

ſtellen bemuhet ſein, welche auf alle Staaten all-

gemein anwendbar ſind, um hieraus die Vortheile,
welche die Vereinzelungen der Bauerguter erwar

ten laſſen, zu folgern, auch ſolches durch das
Beiſpiel Sachſens zu beſtatigen ſuchen; und aus
dieſer Urſache, nach einer kurzen Entwickelung des

Begriffs der Vertrennungen und einigen wenigen
Bemerkungen uber den Urſprung und Veranlaſ—

ſung der Geſchloſſenheit, deren Vorausſchickung

des Zuſammenhangs wegen nicht unnothig ſein

durfte, erſt die Grunde fur letztere anfuhren, ſo—
dann aber diejenigen, welche fur die Vereinzelun—

gen ſprechen, aufſtellen, und aus letztern die von
mir angenommene Meinung zu beweiſen inich be—

muhen.

Was alſo zuerſt den Begriff der Vertrennun
gen der Bauerguter anbelangt, ſo macht der be—

reits angefuhrte Amtmann Waldeck einen Unter-
ſchied unter Veraußerungen, Vertheilung en unh
Vertrennungen, und verſtehet unter dem erſten

Wort, den Verkauf des ganzen ungetheilt en Gu-
tes; unter dem zweiten blos die Zertrennun g eines

Grutes unter Erben oder mehrere gleichzeitij ge Be—

ſitzer, und nennt endlich das letztere den Leerkauf
oder Verpfandung einzelner Pertinenzſtuckie einet

Gutes. Allein ich kann demſelben in Beeobach—
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tung dieſes Unterſchieds bei der gegenwartig zu be—

antwortenden Frage nicht beipflichten; denn auſ—

ſerdem, daß der angenommene Begriff der Ver—
außerung dem Sprachgebrauch um deswillen nicht

ganz angemeſſen iſt, weil der Verkauf eines Theils

vom Hauptgute ohne eine Veraußerung von Sei—
ten des Verkaufers ſich nicht denken laßt, ſo kann
auch uberhaupt ein ſolcher Unterſchied hier von ſo

weniger Nutzen ſein, da die erlaubte oder be—

ſchrankte Verkauſung eines ganzen unzertheilten

Grundſtucks, hier gar nicht in Betrachtung
konmmt, folglich dasjenige, was Waldeck unter der

eigentlichen Veraußerung verſteht, weder in deſſen
eigner Abhandlung in Frage kommen kann, noch

auch den Gegenſtand unſerer gegenwartigen Uun-

terſuchung ausmacht. Eben ſo wenig laßt ſich
auch die Vertheilung eines Gutes unter mehrere Er
ben oder Eigenthumer ohne eine Vertrennung oder

Separirung mehrerer einzelner mit einander ver—
bunden geweſener Theile denken, weswegen dieſer

letzte Begriff von der Vertheilung ebenſalls nicht
abgeſonhert werden kann. Endlich kann man auch

die Ver pfandungen des ganzen Grundſtucks oder

eines Theiles deſſelben nicht fuglich zu den Ver—
trennun gen rechnen: denn erſtere geſchieht nicht

in der Abſicht, um nur einen Theil des Grundſtucks

vom Hauptgute ganzlich abzuſondern, ſondern blos
um destvillen, damit dem Glaubiger wegen eines

dargelie henen Capitals hinlangliche. Sicherheit

ver
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verſchaffet werde; da nun aber hierbei das Ei—
genthum der unterpfandlich eingeſetzten Pertinenz
ſtucke bei dem Beſitzer des Hauptgutes verbleibet,

der Glaubiger hingegen blos auf den Fall der nicht

erfolgten Wiederbezahlung das Recht hat auf die
Veraußerung des verpfandeten Theils zu dringen,

ſo kann wohl die unterpfandliche Einſetzung zu
einer kunftigen Veraußerüng Gelegenheit geben,

allein um deswillen wird doch. jene unter den Ver—

trennungen ſelbſt nicht mit begriffen werden kon

nen. Eben ſo wenig glaube ich auch die Verlei—

hung auf Zeitpacht oder Erbpacht, auf welche der
Amtmann Reinbold in der oberwahnten Abhand
lung Ruckſicht nimmt, hierunter mit verſtehen zu

muſſen. Denn die Verpachtung von einem Theile

des Grundſtucks auf eine gewiſſe beſtimmte An
zahl von Jahren durfte wohl ſchwerlich fur eine
Art von wahrer Veraußerung zu halten ſein, da
ein ſolcher Contraet nach Ablauf der beſtimmten
Jahre von ſelbſt aufhort und ſonach die verpachte—

ten Stucke wieder zum Hauptgrundſtuck zuruck—
kehren; der Erbpacht hingegen beſtehet bekannt—
lich ebenfalls blos in dem gegen ein gewiſſes jahr—

lich zu entrichtendes Pachtgeld zugeſtandenen

Niesbrauch eines Grundſtucks, tragt aber das Ei
genthum ſelbſt um ſo weniger auf den Abpachter

uber, je bekannter es iſt, daß derſelbe ſogar unter

gewiſſen Bedingungen wiederruſen werden kann,
welches alles bei einer wahren Veraußerung oder

Zer



Zertheilung, von welcher die Uebertragung des
Eigenthumsrechtes unzertrennlich iſt, nicht eintre—

ten kann, und weswegen auch gegenwartig weder
auf Zeit- noch Erbpacht Ruckſicht genommen wer

den darf. Jch werde mich daher der oben ange—
fuhrten Worte der Veraußerungen und Verthei—

lungen, Vertrennungen und Dismembrationen,
ohne jenen Unterſchied beizubehalten, wechſels.

weiſe bedienen, verſtehe aber darunter ſolche Hand
lungen, wodurch ein Bauergut in mehrere kleine

Theile mit Einwilligung der dabei intereſſirten
Perſonen getheilet wird, es mogen nun dieſe
Theile entweder urſprunglich mit einander ver—
knupft geweſen, oder erſt nach und nach mit einan

der verbunden worden ſein, oder es mag eine ſol—

che Zertrennung, durch Vertauſchung zweier dis—

membrirten Grundſtucke oder nur auf eine gewiſſe

Zeit, unter der Bedingung des Wiederkaufs,
welches man eine wiederkaufliche Dismembration

zu nennen pflegt, geſchehen ſein. Uebrigens werde

ich in Ruckſicht auf den Begriff von geringen Gu

tern, keine gewiſſe oder feſtgeſetzte Anzahl von
Aeckern begreifen, ſondern uberhaupt ohne alle
Beſtimmung, die von einem Hauptgute abgeriſſe-

nen oder getrennten Theile verſtehen, wenn es

auch nur zur Ernahrung Einen Menſchen bei
gnugſamer Sparſamkeit hinreichen ſollte.

Der Urſprung ſowahl der Wertrennungen
großerer Guter, welchen men die Geſchloſſenheit

entgegen



entgegen ſetzt, als auch der Verbote der Furſten

wider die Vereinzelungen verliert ſich ſchon in den

altern Zeiten; denn wir ſinden bereits unter der
Regierung des Frankiſchen Konigs und deutſchen

Kaiſers Karl des Zweyten, der mit dem gewohn-

lichen Beinamen Karl der Kahle genennt wird,
die deutlichſten Spuren davon. Dieſer fuhrt
nehmlich ſelbſt im zoſten Kap. des 3iſten Titels
der Sammlung ſeiner Geſetze an, daß in manchen

Gegenden ſeines Reichs ſowohl diejenigen Land—
leute, welche Konigliche Domainen, als auch ſolche

die geiſtliche Landereyen beſaßen, ſelbige oft ganz

oder zum Theil verkauften und die dazu gehorigen

Gebaude dergeſtalt von allen Aeckern entbloßten,

daß jene haufig nur ganz allein ubrig blieben, und
unterſagt beiderlei Veraußerungen ausdrucklich um

deswillen, damit weder die von dem Grundſtuck
zu entrichtenden Zinſen verlohren gehen mochten,

noch auch daruber einige Ungewisheit entſtehe, zu

welchen Gebauden die vereinzelten Landereien ei—

gentlich gehort hatten. Da wir nun ſonach im
neunten Jahrhundert bereits Spuren der anbe—
fohlnen Geſchloſſenheit bemerken, ſo muſſen wir

dieſe letztere ohne Zweifel in dem Geiſte und der
Beſchaffenheit der damaligen Zeiten ſuchen, wel
che ſich auch theils aus der damaligen Leibeigen-

ſchaft der Landleute, theils aus der ehemaligen
Lehnsverfafſung ſehr leicht herleiten laßt. Be—

kanntlich hatte in den altern und mittlern Zeiten

in
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in Deutſchland und den benachbarten Landern kein

tandmann einiges Eigenthum an denen Landereien,
ſo er bebaute, ſondern en waren dieſe entweder Lan

desherrliche Domainen vder ſie gehorten dem Adel

oder der Geiſtlichkeit, Kirchen, Kloſtern und ahn—
lichen milden Stiftungen; dieſe uberließen den
Niesbrauch ihres Eigenthums ihren Leibeigenen

unter der Bedingung, ſelbige zu bebauen, und. da

gegen gewiſſe Pflichten und Dienſtleiſtungen zu
verrichten. Da nun auf dieſe Weiſe die Leibeige—

nen blos den Niesbrauch. davon bekamen, ſo be

hielten ſich jene naturlicher; Weiſe das Eigen.
thumsrecht und zugleich mit dieſem das Recht vor,

die verliehenen Landereien ihnen nach Gefallen
wieder zu entziehen und andern zuzuwenden, und
hierdurch verboten ſich die Verkleinerungen ſolcher

Guter von ſelbſt. Denn dergleichen ausgeſetzte
tandbauer konnten wegen Ermangelung des Ei—

genthums keine Vereinzelungen der ihnen ver—
liehenen Grundſtucke unternehmen, der Adel hinge

gen nebſt der Geiſtlichkeit und uberhaupt die mil.
den Stiftungen, welche Guter beſaßen, konnten

ſelbige ebenfalls wegen ihres eignen Jntereſſe nicht

fuglich vornehmen; denn wenn ſie ihre Bauerhofe
unter mehrere Perſonen vertheilen wollten, ſo

mußten ſie auch mehrere Wohn- und Wirthſchafts—

gebaude fur ſelbige erbauen, welche ſie alsdann

auch zu unterhalten genothigt geweſen waren, wo
durch ſie ſich mehrere jahrliche Ausgaben, folglich

mehr
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mehr Nachtheil als Vortheil verſchafft haben wur—

den. Hierzu kam noch, vorzuglich beim Adel,
die Lehnsverfaſſung, vermoge welcher jedweder,
dem ein. Stuck Landes zur Bebauung uberlaſſen

war, ſeinemLehnsherrn inden haufigen ritterlichen
Zugen ſelbſt und mit ſeinen Sohnen die Heeres

folge zu leiſten verbunden war. Dieſe nun muß—

ten vermoge der ihnen. zu Lehn gegebenen Lande
reien ſich und ihre Kunechte, deren ſie dabei beno

thigt maren, auf eigne:Koſten ausruſten, ſelbſt
fur ihren Unterhalt ſorgen; und uberhaupt allen

den vielen hierzu erforderlichen Aufwand ſelbſt be
ſtreiten,weswegen jeder Familie ein um ſo an—

ſehnlicherer. Strich Landes eingeraumet werden

mußte, je großer fur die damaligen Zeiten die
hierzu erforderlichen  Koſten waren, welche einem

kleinmern. Gutsbeſitzer: zu beſtreiten gewiß ganz
unmoglich gefallen ſein wurden. Fugt man nun

hierzu noch den Mangel an Bevolkerung, welcher

ehedem ſo merklich war, und ſich durch die unauf—

horlichen Befehdungen, dien in den Zeiten des
Fauſtrechts, ſo viele Leute: hinwegrafften, noch ver—

großerte, und verbindetcman endlich damit. noch

den Hofſtaat und die Menge Reiſige und Knechte,

welche die Lehnsherren ſelbſt zu ihrem eignen Be

durfnis und zum Behuf ihrer ritterlichen Dienſte,

zun Verfertigung und Ausbeſſerung aller Arten
van Waffen, zu Beſargung der Pferde  und an
derer udergleichen Verrichtungen nothig hatten,

und



und zu welchen ſie lauter unangeſeſſene Leute brau—

chen konnten, ſo wird man ſehr leicht finden, daäß

bei der ehemaligen Lehns und kriegeriſchen Ver.
faſſung der Staaten die Vertrennungen großerer

Guter, wo nicht unmoglich, doch fur das Jntereſſe
derſelben außerſt nachtheilig geweſen ſein wurden.

Eben dieſe Urſache, nemlich der Mangel an Be—
volkerung, verhinderte auch in den ſpatern Zeiten

die Dismembrationen der Grundſtucke, indem die

haufigen Kreuzzuge und, wenn wir dabei auf
Deutſchland Ruckſicht nehmen wollen, die oftern

Unternehmungen wider. die: Turken, welche beide

als verdienſtlich angeſehen, und bei denen weder

Ackerbau noch ſonſt etwas in Betrachtung gezo—
gen wurde, der Bevolkerung außerordentlich nach

theilig waren. Hierzu kam noch in den neuern
Zeiten der zojahrige Krieg, welcher ebenfalls die
Lander dergeſtalt von Einwohnern entbloßte, daß
mehrmals wiederholte Verordnungen wider die

Auswanderungen und Annahme fremder Kriegs—

dienſte der ganzlichen Entvolkerung vorbeugen
mußten, dergleichen wir auch in Sachſen mehr—

mals finden, wie z. B. das Ausſchreiben vom
Jahr 1543, die Erledigung der Landesgebtechen
vom Jahr 1612, das Mandat von 167. und
mehrere andere beweiſen. Außer dieſem trug auch

das Recht der Erſtgeburt oder Nachgeburt, wel
ches ebenfalls der Lehnsverfaſſung ſeinen Urſprung

zu verdanken hat, und in manchen Landern ſogar

bis



bis auf unſre Zeiten ſich erhalten hat, hierzu auſ—

ſerordentlich viel bei, vermoge deſſen der alteſte

oder jungſte Sohn mit Ausſchluß ſeiner ubrigen
Geſchwiſter das vaterliche Grundſtuck allein be—

kam, wodurch denn die Vereinzelungen noch mehr

erſchwert und verhindert wurden. Endlich glaube

ich auch, daß die eingeſchrankten Kenntniſſe des

Mittelalters in den Cameralwiſſenſchaften und der
Staatsoconomie, und vielleicht ſogar die Abſicht,

den Stadten bei ihrer Entſtehung etwas empor
zu helfen, zu der Geſchloſſenheit der Bauerguter
nicht wenig beigetragen haben mag. Denn in
Ruckſicht jener war man ohne Zweifel feſt uber

zeugt, daß durch die Vereinzelungen der Bauer—
hofe auch zugleich die von denſelben zu praſtiren—

den Dienſte und Abgaben, welche vorzuglich in
perſonlichen Verrichtungen beſtanden, verringert

werden mußten, wie wir dieſes deutlich aus dem

bereits erwahnten Geſetz Kaiſer Karls des aten ſe
hen, welcher als Urſache der verbotenen Vertrennung

der Grundſtucke die Verringerung der Abgaben
und Dienſte namentlich auffuhret, und die wir
auch in den nachherigen Verordnungen haufig wie
derholt finden. Ueberdieß ſchloß man wahrſchein

lich von der außerlichen Große eines Gutes auch
auf die innerliche Starke deſſelben, und tauſchte
fich auch auf dieſe Weiſe durch die Beibehaltung

der Geſchloſſenheit aus Mangel an cameraliſchen
Kenntniſſen. Da endlich in dem Mittelalter durch

B die
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die Vereinigung mehrerer Perſonen, welche ſich
der Betreibung des Landbaues nicht widmen woll—

ten, der Urſprung zu den Stadten gelegt wurde,

und dieſe durch Etablirung des Handels und Be—
treibung der burgerlichen Gewerbe den Furſten
eine neue Ausſicht zur Vermehrung ihrer Einkunfte!“

erofneten, ſo ſuchte man nach und nach mehrere
Perſonen, die ſich dem Landbau hatten widmen kon—

nen, in die neu angelegten Stadte zu ziehen, und

behielt wahrſcheinlich auch aus dieſer Urſache die
Geſchloſſenheit der Landguter um ſo lieber bei, je
mehr man die nachgebohrnen Sohne eines Grund—

ſtucksbeſitzers durch die verhinderte Vertheilung
des Gutes unter ſelbige, zu Ergreifung eines an—

dern Gewerbes, zu der Erlangung des Burger—

rechts in den Stadten und zur Bevolkerung der
ſelben zu vermogen glaubte.

Nimmt man nun dieſe bisher kurzlich darge—
ſtellten Grunde zuſammen, ſo wird man ſich zwar

daraus leicht erklaren konnen, warum man, in den

ehemaligen theils kriegeriſchen theils zu wenig auf—

geklarten Zeiten, die Geſchloſſenheit der Bauer—

guter fur einen der weſentlichſten Vortheile zur
Erhaltung des Staats hielt; man muß ſich aber

zugleich auf der andern Seite billig verwundern,
daß bei ſo großen Fortſchritten, welche in den Ca—

meralwiſſenſchaften ſeit mehrern Jahren gemacht
worden ſind, dieſelben Grundſatze beibehalten, und

die Vertheilungen der Bauerhofe in mehrern Lan—

dern
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dern noch jetzt fur nachtheilig angeſehen worden
ſind, da ſie doch, meiner Meinung nach, jedem

Staat ausgezeichnete Vortheile gewahren muſſen.

ll. Abſchnitt.
Von den vorgeblichen Vortheilen der Ge—

ſchloſſenheit.

Was nunmehr die Vortheile anbelangt, welche

man ſich von dem Verbot der Vereinzelungen groſ-
ſerer Bauerhofe verſpricht, ſo iſt einer der gewohn

lichſten, welchen man am allerhaufigſten anzufuh—

ren pflegt, dieſer, daß bei dergleichen Gelegenhei—
ten ſowohl die Regenten, als auch die Guts- oder

Gerichtsherrſchaften an den Abgaben und Dien—
ſten, welche das großere Gut bisher ganz allein ge—

tragen habe, einen anſehnlichen Verluſt zu leiden
befurchten mußten. Daß dieſes die allgemein an—

genommene Meinung aller Furſten und der vor—
zuglichſte Grund zur Beibehaltung der Geſchloſſen

heit geweſen ſei, laßt ſich um ſo weniger bezwei—

feln, da faſt in allen uber die Vereinzelungen der
Guter gegebenen altern und neuern Verordnungen
der wahrſcheinliche PVerluſt an Abgaben als Vor

wand der verbotenen Vertrennungen gebraucht
wird; denn von dem erſten uns daruber bekannt
gewordenen bereits angefuhrten Geſetz Kaiſer Karls
des aten an, worinnen er außert, daß durch die Ver—

trennung der Guter die Abtragung der Dienſte

B 2 und
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und ubrigen Beitrage ganz unmoglich gemacht
werde, bis auf gegenwartige Zeiten, iſt dieſer an
gefuhrte Grundſatz in den mehreſten und vielleicht

in allen diesfalls erlaſſenen Landesgeſetzen beibehal—

ten worden. Um nur einige hiervon anzufuhren,

ſo finden wir in dem 38ſten Titel der Herzoglich
Sachſiſchen Polizei- und Landesordnung vom Jahr
1589. folgendes verordnet: „Nachdem die Bauers-

leute ihre Hufen, Zins- und Frohnbare Guter zer
reißen, von einander theilen und verkaufen, dar—

aus denn dem Zinsherrn Abbruch und Ver
minderungen, zum wenigſten viel Unrichtigkeiten

der Zinß erfolgen, darzu die Anſpann und
Frohndienſte vermindert werden; Als wollen

wir, daß nun hinfurder niemand ſein Lehn- und

Zinsgut zerreißen und vereinzeln ſolle.“ Das
nemliche Verbot findet ſich auch in der Furſtlich An—
haltiſchen tandesordnung v. J. 1574. in dem
aoſten Titel von Bauergutern mit den Worten:

„Es ſollen unſere Befehlshabere hinfuhro
nicht geſtatten, daß die Bauersleute ihre Hufen,

Zins- Erb- Lehn- und Frohnguter zerreißen

und Stuckweis verkaufen, damit die ſchuldi—
egen Dienſte und Frohnen nicht geſchwa—

chet, die Zinſen gebuhrlich entrichtet, und
Unrath, ſo hieraus erfolget, vermieden werde;

Mehrere ahnliche Vorſchriften enthalten unter an—

dern die Magdeburgiſchen Polizeiordnungen von

1654. Kap. von Bauergutern h. a7. und die von

1688.
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1688. im 29ſten Kapitel und gten h. welche die
Separirung der Pertinenz- und anderer Stucken
ohne Uebernahme einiger Abgaben ſchlechterdings

verbieten, ferner das Furſtlich Solmſiſche Landrecht

vom Jahr 157 1. und die Furſtlich Schaumburgiſche
Polizeiordnung vom Jahr 1615., ingleichen die

Mecklenburgiſche vom Jahr 1562. unter dem Ti-
tel von Gewerb und Handthierung der Bauedn,
und die Wurtembergiſche von 1585. im 16ten Ti

tel. Die allerhaufigſten Verordnungen wider die
Vereinzelungen ſind jedoch ohne Zweifel in den
Heſſencaſſelſchen Landen erlaſſen worden, indem

der Ober-Appellationrath Lennep, in ſeiner Abhand

lung von der Leihe zu Landſiedel Recht, mehrere
vom Jahr 1535. an ununterbrochen bis in die
neueſten Zeiten! anfuhrt, welchen noch die neueſte

vom igten November 1773. hinzuzufugen iſt, wel

che aus dem angefuhrten Grunde alle Verkleine—
rungen mit der einzigen Ausnahme unterſagt, wenn

die Große und Betrachtlichkeit der Bauerguter die

Vertheilung nothwendig mathten, ohne jedoch von

dieſer Betrachtlichkeit einen Maasſtab, nach wel—

chem ſie zu beurtheilen/ware, anzugeben.

Da nun dieſe Furcht fur Verminderung oder
gar fur den Verluſt der Abgaben und Dienſte ſo
allgemein angenommen worden iſt, ſo laſſet ſich ei

nigermaßen hieraus ſchon ein Vortheil der Ge—
ſchloöſſenheit muthmaßen, welcher vielleicht nicht

ganz ungegrundet ſcheinen durfte, wenn man, um

B 3 nurI
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nur Ein Beiſpiel anzufuhren, auf diejenigen
Dienſte, welche in den Rechten unter dem Namen

der Handfrohnen und der Spanndienſte bekannt

ſind, Ruckſicht ninmt. Denn da zu Leiſtung
derſelben ein großerer Bauerhof auch mehrere Leute

und Pferde zu erhalten im Stande iſt, ſo kann
auch um deswillen eher eine oder mehrere Perſo—

nen und Pferde zum Behuf der Frohnen und
Dienſte entbehret werden, ohne daß man dadurch

in Bewirthſchaftung des Gutes gehindert wird.
Allein bei einem kleinen Gute ſcheint dieſes nicht

der Fall zu ſein; denn bei ſolchen, wo zur Beſtel—
lung des Landes nur der Beſitzer deſſelben allein
hinreichend iſt, und auf welches vielleicht nur ein

einziges oder wegen ſeines geringen Betrags auch

wohl gar kein Pferd gehalten werden kann, wurde

die Gerichtsherrſchaft oder der Landesherr die Lei—
ſtung der Dienſte und Frohnen nicht leicht fordern

konnen, ohne den Beſitzer zu nothigen, den Acker—

bau auf einige Zeit zu vernachlaßigen oder wohl

gar ganzlich liegen zu laſſen. Eben dieſer Nach—
theil durfte auch bei der eingefuhrten Ahgabe des

Zehnden an Fruchten und Vieh zu beſorgen ſein.
Denn wenn die Guter durch haufige Veraußerun.

gen dergeſtalt verkleinert werden, daß ſehr wenig
Vieh darauf gehalten oder an Fruchten weniger er—

bauet werden kann, ſo wurde allerdings der Lan—

des- oder Gutsherr, oder wer ſonſt den Zehnden
genießet, einen merklichen Verluſt an ſeinen Ein

kunften
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kunften leiden, die Vertheilungen hingegen, als
die Urſache davon, in dieſem Falle unlaugbar mit
einiger Unbilligkeit verbunden ſein; hierzu kommt
uberdieß, nach der Meinung derjenigen, welche

die Geſchloſſenheit pertheidigen, noch eine andere
Unbequemlichkeit, daß nemlich die Erhebung und

Eintreibung der Landesherrlichen und Herrſchaft-

lichen Gefalle den dazu beſtellten Einnehmern
durch die vermehrte Menge der Contribuenten auſ

ſerordentlich erſchweret werde, und daß geringere

Gutsbeſitzer, wie die Erfahrung ſehr haufig lehre,

wegen jedes geringen Nachtheils, der ſie betrift,
und welcher fur ein großeres Grundſtuck von einer
unmerklichen Bedeutung ſein wurde, in Abtra—
gung ihrer Obliegenheiten zuruckbleiben, und am

Ende den Remiß. derſelben zum Nachtheil der of
fentlichen Einnahmen erhalten mußten, welches
der Vereinzelung allein beigemeſſen zu werden

pflegt. Mit dieſem erſtern Einwand wider die
Vertrennungen ſteht noch ein anderer, welchen der

oben angefuhrte Amtmann Cella bereits beruhrt
hat, in genauem Verhaltniß, daß nemlich die mit«

teelſt der Vereinzelungen bewirkte Vermehrung der
Guter und deren Beſitzer auch allzuhaufige Veran-

derungen der Flurbucher, ingleichen der Steuer—
regiſter und Frahnenverzeichniſſe ſchlechterdings
nach ſich ziehen. muſſe, wodurch dieſelben gar leicht

in die großte Unordnung gerathen konnten. Auch
dieſer Einwand ſcheint allerdings von einigem Ge

Ba WdGdvicht
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wecht zu ſein; denn da bei einer uneingeſchrankten
Erlaubniß, die Grundſtucke zu vertrennen, leicht

der Fall eintreten kann, daß die Veraußerungen
ſehr haufig vorkommen, und die Theile eines

Bauergutes außerordentlich klein werden, ſo durfte

allerdings zu befurchten ſein, daß hierdurch, wenn

nicht die genaueſte Punktlichkeit beobachtet wird,

die Steuer- Regiſter, Flur- und Frohnenbucher
in Unordnung gerathen mochten, welche aus eben

dieſem Grunde nicht leicht wieder abgeſtellet wer—

den konnte. Ferner gehort auch noch der von ei—

nigen Freunden der Unzertrennlichkeit angefuhrte
Grund zu Beforderung derſelben hieher, daß groſ—

ſere Grundſtucksbeſitzer ihren nachgebohrnen oder

uberhaupt denjenigen Kindern, welche das vater—

liche Gut nicht annehmen, eine ungleich betrachtli—

chere und weſentlichere Unterſtutzung leiſten konn

ten, als geringere Bauerhofe vermogen; undes
laßt ſich allerdings nicht laugnen, daß dieſer Grund

bem erſten Anſehn nach, ſehr fur die Geſchloſſen-

heit der Bauerguter zu, ſprechen ſcheint; denn da
die Natur der Sache ſelbſt an die Hand giebt, daß

ein reicher Landmann den Seinigen eine vorzugli—

chere Erziehung geben kann; als armere Bauerti

bei einer gleichmaßigen Anzahl von Kindern zü
thun im Stande ſind, und da jener vermoge ſeitzer
beſſern Umſtande ſeinen Töchtern eine anſehnlichere

Mitgift ertheilen, und den nachgebohrnen Sohnen
einen weit weſerllichern Beiträg zu Betreibntig ei

nes
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nes Handwerks oder andern Gewerbes zu reichen
im Stande iſt, ſo kann man allerdings hieraus fol—

gern, daß dieſe, durch eine ſolche Unterſtutzung er—

muntert, ſowohl auf Erlernung als Betreibung ih—
res kunftigen Gewerbes vielmehr wenden, ſonach
aber auch. weit brauchbarere Staatsburger werden

muſſen. Eben dieſer Fall ſcheint gewiſſermaßen
auch bei dem vierten Grunde, daß bei der Geſchloſ—
ſenheit in vorkommenden Fallen, das Land und der

landesherr von großern Gutern eine krafiigere Un—

terſtutzung zu erwarten berechtigt ſei, als von klei—

nern und daß uberhaupt der Staat bei reichen
Landleuten auch reicher an innern Reſourcen ſich

befinde, ſtatt zu haben. Denn da es am Tage
liege, daß großere Landwirthe auch auf anſehnli—
chere Vorrathe an Getreide und ſonſtigen Victualien

und ſogar an baarem Geld halten konnten, ſo glauben

die Gegner der Vertrennungen, man muſſe auch

in calamitoſen Zeiten mit Recht von ſolchen Perſo—
nen in aller Hinſicht ungleich betrachtlichere Hulfs-

leiſtungen erwarten konnen, als von Jnhabern
kleinerer Guter, die blos fur ihre Familien zu ſor—

gen hatten; ohne auf den Staat und deſſen Be—
durfniſſe bei Miswachs und andern widerwartigen

Fallen Ruckſtcht nehmen zu konnen. Da nun jedwe

der Sidat auch auf dergleichen unvorhergeſehene

Unglucksfulle. inr voraus bedarht zu ſein, und daher

auf eontribuable Einwohner: zu ſehen Urſache hat,

auf die eenmn Fall- der Noth ſichere Rechnung ma

B5 chen
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chen kann, ſo durfte dieß allerdings einen eben ſo
ſcheinbaren Grund gegen die Vertrennungen abge—

ben, als ein andrer Einwand, welcher mit jenem
in unmittelbarer Verbindung und darinnen beſte—

het, daß mit der erlaubten Vertheilung auch der
Verluſt des Credits fur ein Land ſchlechterdings

vereinbaret ſei. Dieſe Einwendung haben faſt alle
Gegner der Vereinzelungen aufgeſtellet, und es

hat ihrer auch der oben genannte Amtmann Wal—

deck, der doch letztere zu begunſtigen ſucht, Erwah

nung gethan, und, wenn wir die zwei vorhergehenden

Grunde, vorzuglich den letztern, als richtig und
unbezweifelt vorausſetzen, ſo folgt freilich daraus
von ſelbſt, daß, ſobald es einem Lande an, innern
Quellen des Nationalreichthums und an Reſourcen

mangelt, deſſen Credit bei benachbarten und uber-

haupt bei auswartigen Staaten, da derſelbe ohne

allen Zweifel auf dem Reichthum und der wohlha

benden Verfaſſung der Einwohner beruht, beinahe
ganz hinwegfallen muß, wodurch denn die Geſchloſ—
ſenheit einen neuen erheblichen Grund fur ſich er

halten wurde. Von nicht geringerer Wichtigkeit
ſcheint auch dieſe Einwendung zu ſein, daß bei ei
ner, der ganzlichen Willkuhr der Landleute uberlaſ—

ſenen, Zertrennung ihrer Grundſtucke, dieſe am
Ende vielleicht in ſo kleine und unbedeutende Theil.
chen vereinzelt werden wurden, daß: dieſtlpen kaum

zur Unterhaltung einer einzigen Perſon geſchwei.

ge zur Ernahrung einer ganzen Familie hinrei—

c chend



27

chend und, mit denen vorher angefuhrten Nach—

theilen verbunden, der. Ruin derſelben und des
Staates unvermeidlich ſein durfte. Denn wenn

man die Vertrennungen aus dieſem Geſichtspunkt
betrachtet, ſo muß man allerdings eingeſtehen, daß

ſich die Moglichkeit ſolcher ins Unendliche gehen—
den Vereinzelungen ſehr wohl denken laßt, je nach—

dem die Familie eines Stammvaters in mehrere

Linien und Zweige ſich ausbreitet, und daß folg-
lich dergleichen allzukleine Theile aus Mangel an

Subſiſtenz ſehr leicht den Verfall ihrer Beſitzer be—
fordern; da nun aber die auf ſolche Weiſe bewirkte

Verarmung mehrerer Familien zum offenbaren in—
nern Nachcheil des ganzen Landes gereichen wurde,

ſo durfte ſonach, wenn wir jenen Satz als richtig
vorausſetzen, die Vereinzelung der Bauerhofe zu
gleich den Miseredit des Staates unausbleiblich
nach ſich ziehen und dadurch auch deſſen außere po—

litiſche Verhaltniſſe ganzlich zerrutten. Zu dieſen
vorerwahnten Grunden fugt der Amtmann Cella

in ſeiner oben angefuhrten Schrift noch einen an—

dern hinzu, indem er zugleich befurchtet, daß
durch die Verkleinerungen und die damit unzer—

trennlich verbundene Vervielfaltigung der Fami—

lien die Klaſſe der auf  dem Lande ſo unentbehrli—
chen und zu Zeiten der. Erndte ohnedieß ſo ſeltenen

Aebeiter noch weit mehrverringert werden mochte,

deren Mangel, wenn er. wirklich blos durch die
Vereinzelungen hervorgebracht wurde, fur die

Land.
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Landwirthſchaft, wegen der um deswillen ſaum-
ſeliger zu betreibenden Erndten, des Ausdruſches,

Saens. und anderer landlichen Verrichtungen al

lein hinlanglich ſein konnte, fur die Geſchloſſen—

heit auch kunftig zu ſtimmen.

So, wie aber der Amtmann Cella befurchtet,
daß es an hinlanglichen. Perſonen zu Knechten,
Magden, und dergleichen Leuten wegen der erlaub—

ten Vertrennung mangeln muſſe, ſo leitet der be—

ruhite engliſche Schriftſteller und Oeconom Ar—
thur Young in ſeiner politiſchen Arithmetik auf der

8gaſten und folg. Seiten aus ganz entgegen geſetz—

ten Grunden einen Einwand gegen die Vereinze.
lungen her, und behauptet, daß durch ſelbige der

Staat allzuviel Einwohner bekommen, und mit
einem Worte ubervolkert werden wurde. Er
ſchließt nemlich mit Recht aus der Vervielfalti—

gung der Bauerhofe auch auf die Vermehrung der
Ehen unter den Landleuten, und aus dieſen wie—

der ganz naturlich auf die gehaufte Bevolkerung
des Staats, und folgert aus dieſer letztern eben

falls unwiderſprechlich gewiß, daß dadurch die
Conſumtion des Getreides und der ubrigen Lebens

mittel auf dem Lande vermehrt werde. Und wenn
gleich die vermehrte Volksmenge nach Yolings eig

nem Geſtandniß fur den Staat anlockend iſt, ſo
ziehet doch derſelbe zugleich mit dem Oberamt—
mann Reinbold, welcher  ihm hierinnen beitritt,

einen doppelten Nachtheil daraus, indem nicht al

lein
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lein zu wenig Ertrag aus den Feldern zu Ernah—
rung der vermehrten Landleute gewonnen werden,

ſondern auch dadurch die Verfuhrung der Feld—
fruchte in die Stadte verringert, letztere einen weit

hohern Preis dafur zu entrichten genothiget, und

bei dem ohnedieß großen Abfall ihrer Nahrung
noch mehr herunter gebracht werden wurden; hier

zu wollen manche auch noch dieß rechnen, daß

uberhaupt durch die vermehrte Volksmenge und

Conſumtion der Preis der Nahrungsmittel, ohne
allein auf die Stadte Ruckſicht zu nehmen; ſchon

auf dem Lande betrachtlich erhohet werden muſſe

und vielleicht ſogar eine Theurung der Lebensmit—

telum deswillen zu erwarten ware, weil kleinere
Guter, wie der oben genannte Reinbold verſichert,

außerdem daß ſie:nicht, wie bereits geſagt worden,

auf große Vorrache zu halten im Stande waren,
auch die vorzuglichſten Verbeſſerungen der Felder

an Abwaſſerungen; großer Fluren, Erhohungen
niedriger. Stellen und dergleichen, wegen der

Schwierigkeit die Einwilligung mehrerer Eigen—
thumer zu erhallten, nicht angebracht werden konn—

ten. Da nun die Vortheile, welche aus dieſen Ver—
beſſerungen der Fluren entſpringen, ganz unlaug-

bar auf die Vervollkommung des Feldbaues ab—
zwecken, jedoch allein bei einer ununterbrochenen

Flache:von Feldern, welche einem einzigen Beſi—

tzer, ſolglich zu Einem Bauergute, gehoren, an—
wendbar  ſind; und ſonach bei den Vertrennungen

weg
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wegfallen muſſen, ſo pflegen die Vertheidiger der

Geſchloſſenheit auch hieraus die Schadlichkeit
der Vereinzelungen zu folgern. Ueberdieß beſorgt
eben dieſer Arthur Young noch einen andern Nach—

theil von der Aufhebung der Geſchloſſenheit, in—
dem er behauptet, daß, bei der vergroßerten Volks—

menge und den verkleinerten Gutern, unter einzel—

nen Familien zu wenig Thatigkeit herrſchen muſſe,

da das zu bebauende Land zu geringfugig ſei, als
daß alle Glieder der Familie. hinlanglich damit be
ſchaftiget werden konnten. Er glaubt nemlich, daß

die Landleute zu wenig Kenntniſſe beſitzen, um ſich

auf eine andere Art Unterhaltung und Veſchafti—

gung zu verſchaffen, und befurchtet deswegen auf

dieſe Weiſe Faulheit, Muſſiggang und alle damit
verknupften nachtheiligen Folgen unter die Land-

leute gebracht zu ſehen, und giebt ebenfalls die er—

laubten Vertheilungen als einzige Urſache davon

an. Hierzu fugt außerdem Reinbold noch zwei
andere Vortheile, welche mit großern Oeconomien,

folglich mit der Geſchloſſenheit der Guter, verbun-
den ſein ſollen, daß nemlich, eines Theils, die Be

ſitzer dieſer letztern wegen ihres eignen großern
Vermogens und wegen anſehnlicherer Huthungen

fur Verbeſſerung und Vermehrung der Viehwirth
ſchaft ſorgen konnten, welches bei kleinern Gutern

offenbar wegfallt, andern Theils aber großere Oe—

ronomien vorhanden ſein mußten, um den ubrigen

Landleuten in Betreibung des Ackerbaues ein Bei

ſpiel
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ſpiel zu geben, und denjenigen Perſonen, die ſich

mit Erlernung der oconomiſchen Wiſſenſchaften zu

beſchaftigen wunſchen, dazu mehr Anleitung und

beſſere Gelegenheit zu verſchaffen, welche im ent—

gegengeſetzten Falle weder zur Erlernung noch zur

practiſchen Uebung in der Landwirthſchaft hinlang—

lich vorhanden ſein ſoll. Zu dieſem ſetzt der ebenfalls

ſchon namhaft gemachte Reiſigl noch dieſe Bedenk—

lichkeit, daß die Separirung mehrerer Familien
auch Erbauung mehrerer Wohngebaude und vor—

zuglich mehrere Conſumtion an Brennholz erfor—

dere, wodurch denn vielleicht Mangel ſowohl an

dieſem letztern als an Bauſtammen entſtehen
werde. Dieſer Einwand ſcheint auch allerdings
einigen Grund fur ſich zu haben, da in manchen
Landern dieſer Mangel ſchon ſo haufig verſpurt
wird, daß beides, das Bauholz ſowohl als Brenu—
holz zu einem ſo außerordentlich hohen Preiſe ge—

ſtiegen iſt, daß dieſe Sache als ein vorzuglicher

Gegenſtand der Staatswirthſchaft betrachtet zu
werden verdient. Endlich will ich noch, außer
dieſen. angefuhrten Grunden, welche wider die
Vereinzelungen. der Bauerguter angefuhret wer—
den, noch zwei andere Einwendungen hinzufugen,

welche von keinem der oben angefuhrten Schrift—
ſteller beruhrt ſind, demohngeachtet aber von nicht

geringerer Erheblichkeit zu ſein ſcheinen. Wenn
nemlich auf einem großen Bauerhofe bereits eine

oder mehrere Conſensſchulden haften, und es dem
Eigen—
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Eigenthumer erlaubt ware, daſſelbe nach Gutbe—
finden unter ſeine Kinder zu vereinzeln, oder ſonſt

theilweiſe zu veraußern, ſo wurde dadurch dem
Glaubiger ſein ganzes Kapital, welches er in Ruck.

ſicht auf den Werth des unzertrennten Bauergutes

dargeliehen hatte, in Gefahr kommen, oder er
konnte daſſelbe vielleicht am Ende ganz und gar
einbußen: und es wurde daher die großte Unbillig—

keit von Seiten der Regierung eines Staates ob—

walten, wenn man die Vertrennungen erlauben,

dadurch aber diejenigen Perſonen, welche den
Geldvorſchuß unter Vorausſetzung der Geſchioſ-
ſenheit geleiſtet haben, auf eine unverantwortliche

Weiſe der Gefahr, ihre Capitalien zu wverlieren,
ausſetzen wollte. Der andere, zugleich aber letzte,

Einwand wider die Vertrennungen, welcher eben—

falls meines Wiſſens noch nirgends bemerkt wor—

den iſt, beſtehet darinnen, daß es bei vorfallenden
Kriegsunruhen und ahnlichen Gelegenheiten theils

an Soldaten, theils an Stuckknechten, Stuckpfer

den und andern zum Militairbedurfniß erforder
lichen Perſonen und Dingen außerordentlich man-
geln wurde. Sind nemlich durch Vermehrung
der Guter mehrere Perſonen bei dem Ackerbau an
ſaßig gemacht worden, ſo folgt von ſelbſt, daß
dieſe zu dergleichen Dienſten, wegen der ſonſt er—

ſolgten Vernachlaßigung des Feldbaues, nicht ge—

nommen werden durfen, und man wurde daher zu

fremden Perſonen ſeine Zuflucht nehmen muſſen,

deren
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deren Treue doch niemals ſo viel Zutrauen geſchenkt

werden kann, als denen, die ſur ihr Vaterland
ſtreiten. Eben dieſes iſt auch der Fall bei Stuck—

pferden und ſonſtigen Milizfuhren; denn da bei
einem großen Gute jederzeit ein oder mehrere
Pferde bereit ſtehen, deren man ſich im Nothfall
bedienen kann, ſo wurden dieſe augenblicklich zu

den angefuhrten Bedurſniſſen gebraucht werden

konnen, da im Gegentheil kleinere Guter nur ſo
viel Pferde zu erhalten im Stande ſind, als ſie zur
Bebauung ihrer Felder unumganglich nothwendig
brauchen, weshalb denn der Mangel an dieſen er—

wahnten Perſonen und Dingen, die bei der heuti—

gen Militairverfaſſung ganz unentbehrlich gewor—

den ſind, ebenfalls keinen geringen Grund fur die
Geſchloſſenheit abgeben durfte.

ul. Abſchnitt.

Widerlegung der vorhergehenden Ein—
wurfe.

6558AvVenn nun alſo die vorhererzalten Einwendun—
gen wider die Vereinzelungen der Bauerhofe wirk—

lich dieſe von den Vertheidigern der Geſchloſſen—
heit befurchteten unangenehmen und ſchadlichen

Folgen mit ſich fuhrten, ſo wurden allerdings die

Vertrennungen der Bauerdguter ganzlich zu wider—

rathen ſein; allein, da ich mich demohngeachtet
nicht uberzeugen kann, daß dieſe Nachtheile wirk—

C lich
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lich vorhanden ſein ſollten, ſo will ich nunmehr die
angefuhrten Einwendungen ſo viel wie moglich zu

widerlegen, und dieſe Widerlegung mit einigen
andern Grunden zu unterſtutzen ſuchen.

Was alſo den zuerſt aufgefuhrten Grund, nem—

lich den Verluſt betrift, welchen die Furſten und

Rittergutsbeſitzer an denen ihnen von den Unter-

thanen zu leiſtenden Dienſten und Abgaben durch

die Vereinzelungen zu leiden glauben, ſo iſt zwar
nicht zu laugnen, daß man dieſe Beſorgniß in al—
len auch ſogar in den alteſten deütſchen Geſetzen
findet; allein ich glaube demohngeachtet, daß hier—

aus kein gegrundeter Einwand wider die Begun—

ſtigung der Verkleinerungen hergeleitet werden
kann; denn außerdem daß die Beſorgniß allein

die wirkliche Verminderung der Abgaben und
Dienſte noch im geringſten nicht erweiſet, ſo ſiehet
man auch aus allen dieſen Geſetzen deutlich genug,

daß dieſelben meiſtentheils blos auf den Fall Ruck—

ſicht genommen haben, wenn bei den Vertrennun—

gen alle Abgaben und Dienſte auf dem Haupt—
gute zuruckgelaſſen werden, ohne daß die vereinzel—

ten Stucke einen verhaltnißmaßigen Theil derſel—
ben ubernommen haben. Schon in dem erwahn-
ten Geſetz Kaiſer Karls des aten finden wir zur

Urſache der verbotenen Vertrennung dies angege—

ben, daß die Unterthanen ihre Felder von den Ge—
bauden abſonderten, und letztere allein zuruckbe—

hielten, dadurch aber die Bezahlung der Abgaben

unmog
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unmoglich gemacht werde, woraus ofſenbar erhel—

let, daß von den verkauften Grundſtucken keine
onera mit ubernommen worden ſind. Die nem—
liche Verordnung iſt auch in den ubrigen angeſuhr—

Dten Geſetzen theils aus dem Zuſammenhange der

Worte zu ſolgern, theils namentlich darinnen ent—

halten, wie es der Fall bei der Magdeburgiſchen

Polizeiordnung vom Jahr 1657. iſt, wo aus—
drucklich der Zuſatz hinzugefugt worden iſt, daß

obhne Uebernahme einiger auf dem Hauptgrund—

ſtuck haftenden Laſten kein Pertinenzſtuck von je—

nem getrennt, vielmehr alle auf dieſe Art abgeriſ—

ſenen Theile hinwiederum zur Mitleidenheit gezo—

gen und dem Hauptgute einverleibt werden ſollen.

Da nun aber die gegenwartig zu beantwortende

Frage die gleichformige Vertheilung der Dienſte
und ſonſtigen Beſchwerungen vorausſetzt, ſo kann

auch von derjenigen Vereinzelung, von welcher
obige Verordnungen als nachtheilig handeln, hier

ſchlechterdings nicht die Rede ſein. Werden aber

Gexgzentheil alle Dienſte und Laſten verhaltniß—

maßig auf die abgeſonderten Stucke vertheilt, ſo
glaube ich vielmehr, daß die Abtragung derſelben

den einzelnen Gutern weit leichter werden muß,
oder wenigſtens nicht mit großerer Beſchwerlich—
keit verbunden ſein kann. Denn, wenn man z. B.

vorausſetzt, daß ein anſehnliches Bauergut wo—
chentlich Q Tage lang Hand- und Spanndienſte zu

leiſten hatte, und ſodann annimmt, daß daſſelbe

C 2 in
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in 4 oder 8 Theile getheilt wird, von denen jebes
Einen oder einen halben Tag Dienſte zu thun

ubernimmt, ſo wird der Beſitzer des einzelnen Gut—

chens immer noch ð Tage zu Beſtellung ſeiner Fel—

der anwenden konnen, anſtatt daß bei dem großern

Bauerhofe die Arbeit Eines Mannes 4 Tage lang
entbehrt werden muß, welche nicht ſo leicht als in

jenem Falle erſetzt werden kann. Eben ſo wenig

wird auch, meiner Meinung nach, die Bezahlung
der Abgaben uberhaupt und vorzuglich des Zehn—
dens durch die Vertrennungen verringert werden
konnen; denn, ſo wie die nemliche Quantitat des
Zehnden entrichtet werden muß, er mag nun von
einem einzigen oder mehrern Grundſtucken abge—

tragen werden, indem aus den Theilen eines. Gan—

zen der nemliche Ertrag an Fruchten gewonnen
werden muß, welcher aus dem ungetheilten Gan—

zen ſelbſt hervorgebracht wird, eben ſo konnen auch
in jenem Falle die Abgaben mit gleicher Bequem—

lichkeit und vielleicht noch weit eher entrichtet wer—

den, da, wie wir in der Folge ſehen werden, der

Werth und die Nutzungen der vereinzelten Guter

betrachtlicher ausfallen, als die eines unzertrenn—

ten Grundſtucks, zu geſchweigen, daß, wenn auch
der Landesherr oder Rittergutsbeſitzer dadurch eine

geringe Einbuße leiden ſollte, dennoch. die Ver—

trennungen dieſerhalb nicht aufzuheben ſein durf—
ten, wenn nur die ubrigen Vortheile dieſen zu be

ſorgenden Nachtheil uberwiegen. Und wenn auch,

wie
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wie wir im vorhergehenden Abſchnitt geſehen ha—

ben, zu befurchten ſein ſollte, daß den Einnehmern
der zu entrichtenden Steuern deren einzelne Ein—

ſammlung durch Vermehrung der Contribuenten
etwas beſchwerlicher werden mochte, ſo wurde doch,

da ſie ausdrucklich dafur beſoldet werden, dieſe ge—

ringe Muhe ebenfalls nicht in Anſchlag gebracht

werden, wenn nur andere wichſtige Vortheile durch

die Aufhebung der Geſchloſſenheit erlangt werden

konnen. Aus eben dieſem Grunde kann auch die
hiermit verknupfte Einwendung wegen der zu er—
wartenden Unordnung der Flur- und Frohnbucher

nicht hieher gezogen werden. Denn da keine Ver—

außerung oder Zertrennung ohne obrigkeitliche Er—

laubniß und Beſtatigung vorgenommen werden
ſoll und darf, ſo folget auch von ſelbſt, daß die Ver

theilung der Abgaben mittelſt obrigkeitlicher Be—

ſtimmung geſchehen muſſe, und daß hierdurch die

Eintragung der getheilten Fluren und Frohnen in

die daruber zu haltenden Regiſter eine ſehr geringe
Muhe erfordern, und es werden daher ſelbige ſehr

leicht in der gehorigen Ordnung erhalten werden
konnen, wenn nur die uberhaupt bei jedem andern

Geſchaft zu beobachtende, alſo auch von demjeni—

gen, dem die Erhebung der Gefalle und Beſor—
gung der Flurbucher aufgetragen iſt, mit Recht zu

verlangende Genauigkeit und Sorgſfalt dabei ange—

wendet wird. Jch glaube daher fuglich behaupten

zu konnen, daß der jetzt beſtrittene Einwand wider
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die Vereinzelungen ohne Zweifel unter die gering—
fugigſten gerechnet werden muß, da derſelbe, wie

bei-allen neuen Einrichtungen der Fall iſt, doch
nur allein denjenigen Einnehmern eine Gelegen—
heit zur Beſchwerde uber vermehrte Arbeit geben

kann, bei deren Anſtellung die Geſchloſſenheit noch

eingefuhrt geweſen iſt, welche Beſchwerde jedoch

kunftig bei ihren Nachfolgern im Amte von ſelbſt
ganzlich wegfallen muß. Ueberdieß wurde bei
dergleichen Fallen jeder, der bei einem ſolchen Amte

angeſtellt iſt, auch dieſe vorgebliche Beſchwerlich—
keit ſich mit wenig Muhe ſehr erleichtern konnen,

wenn er bei der Vertheilung der Grundſtucke ſich
ſolcher Tabellen bedienen wollte, deren Muſter be—

reits in des Herrn von Truzſchler Anweiſung zur

Abfaſſung rechtlicher Aufſatze im iſten Theil auf
der 45 8ſten Seite zu befinden iſt, und welches ich
zur deutlichern Ueberſicht gegenwartiger Abhand—

lung mit der nothigen Aenderung beigefugt habe.
Deun da in der aten und zten Kolumne dieſer Ta—

belle der Flachengehalt und die Nachbarn ange-
fuhrt ſind, die zte hingegen zu beſondern Anmerkun

gen beſtimmt iſt, ſo kann in dieſer letztern der Tag

der Vertrennung angemerkt und auf die Nummer
einer andern Tabelle ubergewieſen werden, in wel—

cher alsdann ohne viele Muhe eben die Ordnung be—

obachtet, zugleich aber in der letzten Kolumne auf die

Hauptgrundſtucken zuruckgewieſen werden konnte.

Von etwas mehr Bedeutung ſcheint die oben—
angefuhrte Bemerkung zu ſein, daß reichere Land—

leute,



e—

leute, wegen der Große ihrer Beſitzungen, ihren
Kindern beſſere Unterſtutzung und vorzuglich ihren

Tochtern eine betrachtlichere Ausſteuer zu geben

im Stande waren; allein betrachtet man dieſen

Satz ohne irgend einiges Vorurtheil, ſo wird man

leicht finden, daß es in aller Ruckſicht einerlei iſt,
ob man den nachgebohrnen Kindern zu Abfindung

ihres Erbtheils baares Geld auszahlet, oder ob

man ihnen daſſelbe durch Landereien anweiſet, und

ich glaube daher fuglich die obige Behauptung
ganzlich verneinen zu. konnen. Denn, wenn ein

einziger Sohn das vaterliche Gut mit Ausſchluß
der ubrigen Kinder annimmt, ſo iſt er jederzeit
verhunden, ſo viel Theile des Werthes des ange-
nommenen Bauergutes an baarem Gelde heraus—
zugeben, als er Geſchwiſter hat, folglich eben ſo

viel Theile, als er bei der Zertrennung des
Grundſtucks aus dieſem letztern ſelbſt machen

mußte; und er bezahlt daher das nemliche an
Gelde, was er im entgegengeſetzten Falle an Lan—

dereien heraus geben wurde. Wollte man aber
hierwider noch einwenden, daß ein reicher Land—

mann bei ſeinen Lebzeiten ſeinen Kindern mehr Un

terſtutzung angedeihen laſſen konne, ſo iſt dieſes
zwar an ſich ſelbſt gegrundet; allein man bedenke
auch dabei, daß dadurch blos dem Sohn eines be—

mittelten Mannes ſein Fortkommen in der burger

lichen Geſellſchaft erleichtert werden wurde, und

daß auf dieſe Weiſe einer unglaublichen Menge
armerer Perſonen, der Weg, ihr Gluck auch mit—
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telſt kleineter Vermogensumſtande zu befordern,
ganzlich abgeſchnitten, dadurch aber die Jnduſtrie

zuruckgeſetzt, und das Schickſal der wenig bemit-
telten Landleute noch, trauriger gemacht werden

wurde. Was hiernachſt den vierten und funſ-
ten Grund, der von großern Gutern zu erwarten—

den nachdrucklichern Unterſtutzung des ganzen
Staates, in ſo fern er deren benothigt ſein ſollte,

und. den im Gegentheil durch die Zertrennung der—
ſelben zu bewirkenden Miscredit anbelanget, ſo

konnen zwar von geſchloſſenen großen Bauergutern

allerdings, wie bei Erwahnung dieſes Grundes
ſchon bemerkt worden iſt, anſehnlichere Vorrathe

aller Getreidearten aufgeſchuttet werden, und man

kann auch vielleicht von einem reichern Landmann

auf mehr baares Geld im Nothfall Rechnung ma
chen, als man von einem armern hoffen kann; ob
aber eine ſolche Unterſtutzung, die von einer einzi—

gen Perſon geleiſtet wird, eben ſo kraftig und wirk—

ſam iſt, als die von mehrern aus Einem Haupt
gute entſtandenen Theilen geleiſtet wird, ſcheint
mir immer noch vielem Zweiſel unterworfen; denn

da ein Staat doch blos zu derjenigen Zeit, wo ihn
beſondere Unglucksfalle betrofſen haben, außerordent

liche Unterſtutzung zu verlangen pflegt, ſo werden,
wenn wir auf die Getreidevorrathe Ruckſichtnehmen

wollen, die reichern Grundſtucksbeſitzer, durch die

Erhohung der Gerreidepreiſe, welche ſie nunmehr
allein zu beſtimmen im Stande ſind, dem Staate

gewiß
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gewiß eine geringere Unterſtutzung leiſten, als die
minder betrachtlichern Landleute, welche ikrer vor—

rathigen Feldfruchte wegen des nothigen Unterhalts

ihrer Familien weit eher verkaufen, folglich auch
wohlfeiler zu den Beburfniſſen des Staats herge—

ben werden, als jene; beſonders da, wie wir in
der Folge noch ſehen werden, nicht allein mittelſt

der Zertrennungen der Gewinn an Feldfruchten
vermehrt, ſondern auch in einem wohl eingerichte—

ten Staate ſchon im voraus durch Landesherrliche

oder obrigkeitliche Anlegung von Vorrathen und

Magazinen fur kunftige Zeiten geſorgt zu werden

pflegt, wodurch einem Lande mehr Nutzen als
durch die beibehaltene Geſchloſſenheit verſchaft
werden wird. Eben dieſes, was bereits von den
Vorratheri bemerkt worden iſt, kann auch als Ur—
ſache gelten, warum man bei der Hulfe mehrerer
geringerer Landleute an baaren Gelde zum Beſten

des Staats eine eben ſo große Unterſtutzung zu er—

warten berechtigt iſt; denn nicht zu gedenken, daß

die zu den Staatsbedurfniſſen erforderlichen Erum—
men in Ruckſicht der Landleute auf die Bauergzuter

jederzeit nach der Menge und Beſchaffenheit der dar—

zu gehorigen kandereien vertheilt zu werden pflegen,
und daß daher die nemliche Summe von mehwern

kleinen Gutern zuſammen kommen muß, welche ſonſt
einem einzigen betrachtlichern Grundſtuck allein auf—

gelegt wird, ſo glaube ich auch, daß ſich die Beſ itzer
jeinzelner Grundſtucke leichter zur Abtragung il dres
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geringern Beitrags verſtehen werden, als wenn eine
betrachtlichere Summe von einer einzigen Perſon

gefordert wird, wenigſtens wird, wie auch die Erfah—

rung lehrt, der großere Gutsbeſitzer zuverlaßig mit

einem Theile des ihm aufgelegten ſtarken Beitrags

in Reſt zu bleiben ſuchen, damit er nicht fur noch

wohlhabender gehalten und ein ahnlicher zweiter

Beitrag von ihm verlanget werden moge; und
aus dieſem Grunde halte ich auch daſur, daß we—

der Mangel an Credit noch an innern Reſourcen
aus der Zertrennung der Guter zu beſorgen iſt,
ſondern vielmehr dieſelben ſo gar dadurch vermehrt

werden; denn eines Theils hangt der Credit eines
zandes uberhaupt von der ganzen Verwaltung deſ—

ſelben und nicht blos von einzelnen Jndividuen des

Staates ab, andern Theils aber wird durch unter—
laſſene Abtragung mehrerer Landesherrlicher Ga—

ben und durch nachlaßigere Bewirthſchaftung ei—
nes betrachtlichern Bauerhofs, da dieß leichter be—

merkt werden kann, dem Staate weit mehr Nach—

theil an ſeinen Credit erwachſen, als wenn dieß
bei einem minder betrachtlichen geſchieht, da doch

wahrſcheinlich nie der Fall eintreten wird, daß alle

aus einem großen Gute zertrennten Theile zu glei—

cher Zeit ſchlecht bewirthſchaſtet werden, wenn es
auch vielleicht bei einem oder dem andern einzelnen

Theile geſchehen ſollte. Hierzu kommt außerdem
auch noch dieß, daß bei einem ſich ereignenden
Kriege und den damit verbundenen Verheerungen

es
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es ſich weit eher vermuthen laßt, das ein oder das
andere kleinere Grundſtuck unter mehrern verſchont
bleiben konne, auf welches der Staat alsdann zu

rechnen befugt ſein wurde, da im Gegentheil be

trachtlichern Gutern eben wegen ihrer Große auch
betrachtlichere Laſten von den Feinden aufgelegt zu

werden pflegen, wodurch denn auch dieſer wider
die Verkleinerungen aufgeſtellte Grund ſeine Kraft

verlohren haben durfte.
Allein etwas mehr, als von den bisherigen Ein

wendungen, hat man vielleicht von der Betrachtung
zu befurchten, daß die Bauerhofe in allzugeringfugi
ge Theile zerriſſen werden mochten. Denn wenn man

die Veraußerungen ganz dem Willen der Beſitzer
uberlaßt, ſo kann freilich zuweilen eine allzuhaufige

Theilung zum Nachtheil des Stammgutes vorge
nommen werden; gllein ob dieſes bei allen Grund—

ſtucken und ſo haufig zu beſorgen ſein durfte, daß es
vielleicht den Ruin eines ganzen Staates zu bewerk
ſtelligen drohe, ſcheint doch eine etwas ubertriebene

Furcht zu ſein; denn die Gegner der Vereinzelungen
ſetzen hierbei voraus, daß jeder Grundſtucksbeſitzer

mehrere Nachkommen hinterlaſfſen und ſo die Ver—
mehrung bis ins Unendliche gehen muſſe, und daß
dergleichen einzelne Theile nie wieder zuſammenge—

bracht werden konnen. Allein dieſem widerſpricht die

tagliche Erfahrung offenbar; denn wir finden ja hau

fig, daß theils landliche Familien entweder nur
einzelne Kinder hinterlaſſen, oder auch ſelbige ganz

aub
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ausſterben, theils aber durch Verheirathungen oder

Erbſchaften' mehrere vereinzelte Theile wieder zu

einem Ganzen gebildet werden, und daß endlich
auch, bei verbeſſerten Glucksumſtanden eines oder

des andern Landmanns, durch Ankaufung mehre—
rer einzelner Landereien der Einwand der allzuhau—
figen Verkleinerungen ſo ziemlich hinwegfallt. Der

ſchon mehrmals angefuhrte Amtmann LCella fuhrt

zwar zur Widerlegung ebendeſſelben Satzes noch
einen andern Grund an, und behauptet, daß ein

tandmann wohl eher zu viel, aber niemals wenig

genug Landerkien beſitzen konne; allein er ſcheint
wohl hierinnen etwas gar zu weit gegangen zu ſein,

und ich kann mich daher von der unbebingten

Wahrheit des letztern Theils dieſer Aeußerung
nicht vollig uberzeugen; vielmehr glaube ich, daß
man die Widerlegung des obigen Einwurfs weit

leichter aus dem allgemeinen Lauf der Dinge und
aus der taglichen Erfahrung hernehmen konne.

Sollte jedoch demohngeachtet der Fall eintreten,

daß kleine Gutsbeſitzer Mangel an eigner Feldar—
beit hatten, ſo konnen ſie ja leicht dergleichen bei

den noch ubrigen großern Bauerhofen oder bei
den Rittergutsbeſitzern erlangen, wodurch ſich denn

der ſiebende oben erwahnte Punct, welcher den

Zertrennungen entgegen geſtellt wird, und vermo—
ge welchen Mangel an Arbeitern oder Tagelohnern
eintreten durfte, ebenfalls von ſelbſt widerlegt, zu—

mal da uberdieß einem jeden von ſelbſt in die Au—

gen
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gen leuchten muß, wie. durch die Zertrennungen
großerer Bauerhofe auch. das Bedurfniß dieſer. letz

tern nach ſolchen Perſonen ſich von ſelbſt weſentlich

vermindert, indem an die Stelle der ehedem ge—

mietheten Arbeiter, dieſe als Eigenthumer ihre
Landereien ſelbſt beſorgen und ohne fremde Bei—
pulſe bewüthſchaften konnen.

Wenn aber hiernachſt Arthur Young aus der
Vermehrung der Bauerguter und der Vervielfalti—

gung der. landlichen Ehen eine Uebervolkerung des

Staates und eine daraus wahrſcheinlich zu beſorgen—

de Theurung der Lebensmittel folgern will, ſo ſcheint

er ebenfalis dieſe Sache etwas einſeitig betrachtet zu
haben; denn, wenn gleich nicht zu laugnen iſt, daß

die Bevolkerung durch die Zertrennungen befordert
wird, ſo gilt doch von der Furcht vor Uebervolkerung

das nemliche, was kurz vorher von der Beſorgniß der
eillzuhaufigen Zerſtuckelung der Guter bemerket

worden iſt, und geſetzt auch, es vermehrte ſah die

Volksmenge in einem Staate haufiger, als man er—
wartet hautte, ſo halte ich dieß doch mehr fur einen

außerordentlichen Gewinn des Staats, als daß ich

darinnen einen Nachtheil ſinden ſollte; denn je
großer die Volksmenge in einem Lande iſt, deſto
großer wird auch die Betriebſamkeit und Thatig-

keit der Einwohner, zund deſto mehr werden Mit—

tel und Wege geſucht und gefunden, auf eine an—
dere Art als durch den Feldbau, nemlich durch Bes

treibung der Kunſte und Manufacturen, Schif—

farth,
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farth, oder Handlung, durch Fiſcherei oder Berg—
bau, Bienenzucht, Seidenbau und ahnliche Din—
ge irgend ein Fortkommen zu finden. Und uber
haupt ſetzt Young ſelbſt in dieſer Betriebſamkeit
und dem Fleiße der Einwohner die Starke und
den Nationalreichthum eines Landes, weswegen

er ſich um ſo weniger den Vertrennungen widerſe—

tzen ſollte, da dieſelben ſeine eigne Meinung in die—

ſem Puncte beſtatigen. Da nun uberdieß durch
die Verkleinerungen und die daburch verringerten
Arbeiten die Eigenthumer weit mehr Muſe und
Gelegenheit bekommen, alle mogliche Sorgfalt auf

die Bebauung ihrer wenigern Landereien zu ver—

wenden, ſo folgt auch hieraus unwiderſprechlich ge—

wiß, daß der Gewinn und Ertrag der Feldfruchte

von dieſen weit großer und vortheilhafter ſein muß,

als auf großen Gutern, deren Felder ihres weit—

lauftigen Umfangs wegen nicht mit der erforderli
chen Genauigkeit beſtellt werden konnen, und daß
folglich der vermehrten Conſumtion durch den er—
hoheten Ertrag der Felder hinlanglich begegnet iſt;

geſetzt aber auch, es wurde durch die großere

Volksmenge wirklich das Bedurfniß nach Lebens

mitteln auf dem Lande vervielfaltigt, der Preis
derſelben erhohet, und ihre Verfuhrung in die

Stadte verhindert, ſo wurden doch gewiß durch
die erhohete Jnduſtrie in den Kunſten, Handwer
ken und Fabriken ſo viel inlandiſche Producte ge

wonnen werden, daß durch deren Umſatz und Ver-

tauſchung
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tauſchung mit andern Landern die Verſorgung mit

allen Arten von Feldfruchten ſehr leicht von ſtatten

gehen konnte, und der Staat demohngeachtet in

allem Betracht bluhender werden wurde, als er je
vor der Aufhebung der Geſchloſſenheit der Bauer—

hofe geweſen ſein kann. Da nun ſonach die totale
Conſumtion und die Uebertheuerung der Lebensmit—

tel wegen der reichhaltigern Erndten, welche
die Vereinzelungen hoffen laſſen, ſchwerlich zu be—

furchten ſein durfte, ſo hebt ſich auch ein anderer

Einwand des nemlichen Schriftſtellers, nemlich

der Mangel an Beſchaftigung ſolcher Familien,
die wenige Landereien beſitzen, von ſelbſt. Denn

eben der Mangel an hinlanglicher Feldarbeit, den
wir einſtweilen vorausſetzen wollen, muß ſie zu Er—

greifung einer Nebenarbeit zwingen, um durch
dieſelbe jhren Unterhalt mit zu gewinnen, und man

konnte daher eher das Gegentheil, nemlich die
Vermehrung der Thatigkeit, aus den Verkleine—

rungen herleiten; die Wahrheit dieſes Satzes er—
kennt eben der Arthur Young, der. vorzuglichſte
Gegner der Vertrennungen, ſelbſt an einem andern

Orte ſeiner politiſchen Arithmetik p. 74. wo er
ſagt: „Jch glaube fur ausgemacht annehmen zu

„konnen, daß, wenn ein Menſch Beſchaftigung er.
Ahalt, die ihm ein Aequivalent der Nahrung giebt,

„ſelbigem niemals Nahrung fehlen konne. Ver—
„mehrt euer Volk, ſo viel ihr wollt, Lebensmittel
Awerden ſich immer mit ihnen vermehrenrc. Wenn

aber
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aber Young ſelbſt dies eingeſtehen muß, ſo ergiebt

ſich auch, da bei vereinzelten Hofen inehr Hande

beſchaftiget werden muſſen, die Nichtigkeit ſeiner
vorhergegangenen Einwendung von ſelbſt. Cben

dieſes gilt hiernachſt von dem, was der Amtmann

Reinbold einwendet, als wenn die Verbeſſerungen

der Guter, ingleichen die Veredlung der Vieh—
wirthſchaft unterbleiben wurde; denn ich habe be—

reits vorher erwahnt, daß die Beſitzer kleinerer

Guter weit mehr Muſe haben, uber die Cultur ih—
rer Felder nachzudenken und daß ſie jede kleine bei

weitlauftigen Beſitzungen vielleicht gar nicht anzu

bringende oder wenigſtens unbedeutend ſcheinende

Verbeſſerung mit leichter Muhe anbringen konnen,

die ſich bei jenem vielleicht ganz verbietet. Eben ſo

konnen dieſe auch uber die vortheilhaftere Einrich—
tung ihrer innern Oeconomie und ihres Viehſtan-

des ſorgfaltiger wachen, und durch beſſere Pflege
deſſelben ſich mehrern Nutzen verſchaffen, als jene,

denen der großere Umfang ihrer Wirthſchaft eine ſo
ins Specielle gehende Aufſicht unmoglich macht.

Was aber hiernachſt den Grundſatz anbelangt,
den ebenfalls der Amtmann Reinbold aufſtellt, daß

großere Guter zur Erlernung der Oeconomie ſchlech
terdings nothig waren, ſo durfte derſelbe wohl nicht

leicht auf bboße Bauerhofe anzuwenden ſein; denn
nicht zu gedenken, daß man den. Anfang der ocono—
miſchen Wiſſenſchaften weit beſfer bei kleinern Lan-

dereien machen kann, als bei betrachtlichern, deren

ganze
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ganze Bewirthſchaftung ein Anfanger nicht ſogleich

zu uberſehen im Stande iſt, ſo durfte dieſer Rutzen

der großern Bauerguter, den vielleicht wenige ein—

zelne Perſonen im Staate zu genießen hatten, wohl
ſchwerlich mit den ubrigen Vortheilen, welche die

Zertrennung mit ſich fuhrt, in Vergleichung kom—

men; hierzu kommt auch noch beſonders dieſes,
daß wir bei der jetzt zu beantwortenden Frage blos
von Bauerhoſen und deren Zertheilung ſprechen,
ſonach aber die großern Oeconomien der Ritterguts

heſttzer und derer zu den Ritterſitzen gehorigen Fel—

der ungetheilt bleiben, bei welchen angehenden Oe—

conomen hinlangliche Gelegenheit ubrig bleibt,
die zu ihrem Fache gehorigen Wiſſenſchaften zu er-

lernen, wenn ſie dazu eine anſehnliche Landwirth
ſchaft zu haben wunſchen.

DMWaas ubrigens den bei den Verkleinerungen
zu beſorgenden Mangel an Materialien zum Bauen
und zur Feuerung betrift, ſo durfte der erſtere wohl

hierdurch nicht ſehr zu befurchten ſein, indem die

Beſchaffenheit der Bauerhauſer faſt durchgangig
dergeſtalt befunden wird, daß ſie zu Erſparung der

Koſten, von Leim erbauet ſind, ohne daß vielleicht

Lin einziger Stamm darzu verbraucht worden iſt;

dem. Mangel an Brennholz hingegen wurde durch
heiiſame Verordnungen zur Anpflanzung ſchnell

wachſender Baume, auf Reinen und andern Or—

ten, wo es thunlich iſt, auf ſo eine Weiſe zu be—

gegnen ſein, daß hieraus den Vereinzelungen kein

D wei
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weiterer Einwurf wurde geniacht werden konnen.

Eben ſo wenig kann ich denjenigen Grund, welchen

der Amtmann Cella wider die Vertrennungen an—
fuhrt, als wenn dadurch manche nothige Gewerbe,

wie z. B. Brauerei, Viehwirthſchaft und Backe—
rei, zu deren Unternehmung ein ſtarkes Vermogen

erforderlich ſei, ganz vom Lande verbannt werden

wurden, als triftig gelten laſſen; denn die erlaubte
Vereinzelung benimmt ja niemanden das geringſte

von ſeinem Vermogen; hat alſo ein Bauer, wel—

cher ein ſolches Gewerbe anſangen will, liegende
Grunde, ſo kann er ſie immer behalten, da die
Vereinzelungen der Willkuhr der dabei intereſſir-

ten Perſonen uberlaſſen werden; iſt er aber zum An.

kauf von  Getraide oder ahnlicher Dinge baares
Geldes benothigt, ſo wird ihm die Erlaubniß, einen

Theil ſeiner Grundſtucke verkaufen zu durfen,

dazu den beſten Dienſt thun, und ich glaube daher

aus dieſer:. Urſache, daß der aligegebene Grund
mehr zum Vortheil der Verkleinerungen anwend
bar ſei, als daß er wider ſie angefuhrt werden

konne.

Endlich komme ich auch zu den beiden letzten

von mir ſelbſt aufgeworfenen Zweifeln wider die
Vereinzelungen, nemlich zu dem Verluſt, den die

Glaubiger an ihren Kapitalien leiden konnen, und
zu dem Mangel an Militairperſonen  und ſonſtigen

Bedurfniſſen, welcher ebenfalls dadurch vielleicht

befurchtet werden zu konnen ſcheint. Da der er,

ſtere
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ſtere Zweifel nicht bei denen Fallen ſtatt findet, wo

ein Theil: des Gutes zur Befriedigung des Glau—
bigers veraußert wird, ſondern nur alsdann Platz
ergreifet; wenn ein Grundſtuck, auf welchem eine

Hypothek haftet, unter mehrere Erben vertheilt
werden ſoll, ſo wurde man dem Verluſte, der die

Glaubiger dadurch zu bedrohen ſcheint, auf dop
pelte Art ſehr leicht vorbeugen konnen. Das erſte

und einfachſte Mittel dazu wurde ohne Zweifel dar
innenbeſtehen, daß man die Theilung nicht eher

als nach Abzahlung der hypothekariſchen Schul—

den erlaubte, da ohnedieß kein Nachlaß ohne vor

hergangige Abziehung der Paſſivſchulden angetre—

ten und getheilt werden kann. Sollte jedoch dieſes
vielleicht, nicht fuglich angewendet werden konnen,

ſo mußte. man unter:der Einwilligung des Glaubi
gers imit dem Kapital eben ſo, wie mit den auf

dem Grundſtuck haftenden Abgaben verfahren, und

jedem von dem Hauptgute weggenommenen Theile

auch einen. verhaltnißmaßigen Theil der hypothe
tariſchen Schuld auflegen, und dem Darleiher das

Pfandrercht auf allen-einzelnen Theilen in eben der

Maaße, wie daſſelbe vorher auf dem Hauptgute
haftete, feſtſetzen. Durch dieſen letztern Weg
wurde auch weder dem einen noch dem andern
Theil. einiger Nachtheil zugefugt werden, indem

dabei dem Glaubiger die nemliche Sicherheit
bleibt, welche er vorher gehabt hatte, die Erben
hingegen ſich der Uebernahme des Kapitals vermoge

D 2 der
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der von ihrem Erblaſſer auf ſie ubertragenen Ver
bindlichkeit ſchlechterdings nicht entziehen konnten.

Endlich hebt ſich auch der Mangel an Solt

daten durch die mittelſt der vermehrten Fami—
lien gehaufte Bevolkerung. Denn da in Frie—
denszeiten diejenigen, welche unter dem Militair—

ſtande dienen, und zugleich. Grundſtucke beſitzen

oder Profeſſionen treiben, nur alsdann wirkliche
Dienſte zu thun angehalten werden, wenn die ge—
wohnliche Exrercierzeit ihre Gegenwart ſchlechter

dings erfordert, den ubrigen Theil des Jahres hin
gegen ihnen gern Urlaub ertheilt wird, um den

Feldbau oder ihr ſonſtiges Gewerbe zu betreiben,

ſo wird der Militairdienſt durch die Vertrennun
gen gewiß in Friedenszeiten keinen Eintrag leiden.

Jn Kriegszeiten hingegen, da kein Staatsburger

ſich der Verbindlichkeit, zu deſſen Vertheidigung
die Waffen zu ergreifen, entziehen kann, wurden

die kleinern Gutsbeſitzer, eben ſo gut wie die be—
trachtlichern, zu Kriegsdienſten angehalien werden

konnen. Freilich wurden ſie in dieſem Falle ihren

weiblichen Hausgenoſſinnen die Bebauung ihrer
Felder uberlaſſen muſſen, allein dieſe wurden ſich
derſelben gewiß um ſo eifriger annehmen, je mehr

ſie Aufmunterung dazu durch die Abweſenheit ih-
rer mannlichen Verwandten erhalten; letztere hin—
gegen werden um ſo gewiſſere Proben ihrer Ta—

pferkeit ablegen, da wohl niemand leicht in Abrede

ſein wird, daß man auf die Treue anſaßiger Sol

daten,



daten, die fur ihr Eigenthum fechten, weit ſicherer
als auf andere rechnen kann, wie in den gegenwar—

tigen Tagen die Wurtenbergiſchen, Heſſiſchen,
Trierſchen und ubrigen an Frankreichs Grenzen be

findlichen Unterthanen das neueſte und vortreflichſte

Beiſpiel an die Hand geben. Was aber die in
dergleichen Fallen bereit zu haltenden Artillerie—

und ſonſtigen Pferde betrift, ſo fallt freilich gerin-
gern Bauerhofen die Anſchaffung und Erhaltung
derſelben außerſt ſchwer und vielleicht gar unmog

lich; allein man konnte auch dieſem Umſtand auſ
doppelte Art ſehr leicht abhelfen, wenn man die—

ſelben entweder auf offentliche Koſten anſchaffte,
und den Dorfgemeinden oder einzelnen Landleu—

ten gegen einen gewiſſen jahrlichen, aus dem offent

lichen Schatze zu.bezahlenden Beitrag zu unterhal—

ten anvertraute oder ſelbige auf die Ritterguter
nach dem Maaßſtabe ihrer Große verhaltnißmaßig

repartiren wollte. Jm erſtern Falle wurde man,

außerdem, daß ſolche Pferde jederzeit bereit ſtun
den, auch noch den Vortheil haben, daß durch die
wirthſchaftliche Bemitzung derſelben mancher Land.

mann, der ſich ſelbft kein eignes Pferd anſchaffen
kann, merkliche Unterſtutzung erhalten wurde; im

letztern Falle hingegen wurden die Rittergutsbeſi—

tzer um ſo weniger Urſache haben, ſich zu weigern,
dadurch etwas zu dem Waohl des Staates beizu
tragen, je bekannter es iſt, daß ſie uberall ſo große

Vorzuge und Freiheiten vor dem Bauerſtande
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genießen, daß ihnen ſo eine geringe. Verbindlichkeit
ohnmoglich zu ſchwer fallen kann, wodurch denn

auch dieſem letzten Zweifel, welcher wider die Ver—

einzelungen der Bauerhofe vorgebracht werden
konnte, zu begegnen ſein durfte.

IV. Abſchnitt.
Fernere Grunde fur die Vereinzelungen.

quaus der bisherigen Widerlegung derjenigen Ein

wendungen, welche die Vertheidiger der Unzer—
trennlichkeit der Bauerguter wider die Vereinze—
lungen derſelben vorzubringen pflegen, glaube ich

ſchon allein die gewiſſe Folge ziehen zu konnen, daß

wenigſtens die von den Vereinzelungen bisher be—

ſorgten nachtheiligen Folgen dem Staate nicht ſo
gefahrlich ſein konnen, als man gewohnlich befurch-

tet hat; man wird aber von denen fur den Staat
uberhaupt und deſſen einzelne Mitglieder daraus
zu erwartenden Vortheilen ganzlich uberzeugt wer.

den, wenn man zu jener Widerlegung noch einige

andere Grunde hinzufugt, welche nach meiner
Meinung den Nachtheil der Geſchloſſenheit ganz

außer allen Zweifel ſetzen. Unter dieſen Grunden
wider die Geſchloſſenheit der Bauerhofe kann man

den erſten ſchon aus der Natur des Eigenthums
eines jeden Beſitzers und dem damit verhundenen

Rechte, daſſelbe nach Gefallen unter ſeine Kinder
zu vertheilen, oder ſonſt zu veruußern, mit leichter

Muhe



Muhe herleiten. Denn da der Beſitzer eines
Grundſtucks mit dem Eigenthum deſſelben auch
alle und jede Rechte daruber erlangt hat, ſo wurde

es doch gewiß als kein geringer Eingriff in die da—
durch ihm ubergebene Freiheit, damit nach Gefal—

len zu ſchalten und zu walten, angeſehn werden

konnen, wenn man den Landmann in der Zertren—

nung ſeines Grundſtucks beſchranken wollte, wel—

ches ihm doch ungetheilt zu verkaufen, zu vertau—

ſchen, oder ſonſt zu veraußern nach ſeiner eignen

Willkuhr freiſteht. Und da uberdieß jedes Kind
durch die Geburt eben das Recht auf einen Theil

des Grundſtucks bekommen hat, welches das an
dere verlangen kann, und da folglich zwiſchen den

Erſtgebohrnen und Nachgebohrnen mannlichen
oder weiblichen Deſcendenten, wenn man es, nach

der Natur der Sache ſelbſt betrachtet, ſich kein Un—

terſchied denken laßt, ſo wurde es ebenfalls eine nicht

geringere Unbilligkeit ſein, einigen Kindern, wegen

des Zufalls ihrer fruhern oder ſpatern Geburt, ihre
Anwartſchaft auf einen Theil der vaterlichen Lande

reien zu beſchranken, da es ohnehin die Staatsklug

heit einer weiſen Regierung fordert, ihren Burgern

in ſolchen Dingen, die dem offentlichen Wohl keinen

Nachtheil bringen, ihre naturlichen Rechte unverletzt

zu erhalten und ſie in deren Ausubung nicht zu hin-

dern; denn das Eigenthum der Einwohner iſt ohn—
ſtreitig das heiligſte Recht der Staatsburger, welches

auf alle mogliche Weiſe reſpectiſpectiret werden muß.
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Jedoch nicht allein dieſe naturliche Billig-
keit, ſondern das Jntereſſe und der Vortheil

des Staates ſelbſt erfordern die Aufhebung
der Geſchloſſenheit; denn da durch Vereinze—
lungen großerer Grundſtucke die Anzahl der abge—

ſonderten fur ſich ſelbſt beſtehenden Guter vermehrt

wird, ſo vervielfaltigt ſich zugleich zweitens die
Menge der Haushaltungen und Familien, dadurch
aber auch die Bevolkerung eines Landes und die

Anzahl der arbeitenden Staatsburger. Mit Recht
bemerkt hierbei der oben angefuhrte Reiſigl aus
dem Montesquieu, daß die Ehen jederzeit mit der
Art und Weiſe ſich Unterhalt zu verſchaffen glei—

chen Schritt halten, und daß die Natur uns ſelbſt
hinlanglich darauf fuhrt, wenn ihr nicht die Schwie

rigkeit des Auskommens und des Unterhalts den

Weg vertritt. Ohne allen Zweiſel iſt die mog—
lichſte Vermehrung der Landleute, dieſer nutzbar—

ſten Klaſſe von Einwohnern, der großte Gewinn
fur jeden Staat; denn von ihr hangt nicht allein
die innere Starke und die vorzuglichſte Kraft eines

Landes hauptſachlich ab, ſondern es wird auch da

durch die Jnduſtrie vermehrt, und der Reichthum

des Staats vergroßert; hieraus folget aber alsdann

von ſelbſt, daß dasjenige Land um ſo bluhender
werden muß, in welchen die Vermehrung der Land.
leute ſoviel nur immer moglich begunſtigt und be—

fordert wird. Und hierinnen ſtimmen alle Kame
raliſten dergeſtalt uberein, daß es uberflußig ſein

wurde,
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wurde, dieſe Wahrheit durch neue Beweisgrunde

unterſtutzen zu wollen. Daß aber dieſer Endzweck

mittelſt Vermehrung der Ehen unter den Landleuten

durch die Vertrennungen gewiß erreicht wird, lehrt
uns ſchon die Beſchaffenheit der Sache ſelbſt; denn

betrachtet man ein großes Bauergut, welches eine

einzige Familie beſitzet, und von einem ſolchen Um.

fange iſt, daß deſſen Wirthſchaft von derſelben al—
lein nicht beſtritten werden kann, ſondern von ei—

ner geringern oder großern Anzahl mannlicher oder
weiblicher Dienſtbothen zugleich mit bearbeitet

werden muß, ſo ſieht man leicht, daß dieſe letztern
nie im Stande ſein werden, an Verheirathungen
zu denken, indem ſie durch das bei Landleuten ge—

wohnlich geringe Lohn kaum fur die Befriedigung
ihrer eignen nothwendigſten Bedurfniſſe ſorgen, ge

ſchweige denn die Ernahrung ihrer Weiber und ih

rer Kinder davon beſtreiten konnen, woraus denn

der offenbare Nachtheil, der aus dieſer Eheloſig-

keit der ruſtigſten Einwohner des Staats ent—
ſpringt, ſich ſehr leicht berechnen laßt. Darf man hin-.

gegen das nemliche Gut in viele kleine Theile zertren

nen, ſo wird dadurch der davon zu hoffende Gewinn

unter mehrere vertheilt, und mehrern Perſonen da—

durch Gelegenheit verſchafftwerden, ſich zu vereheli«
chen und ihre Familien zu ernahren und zu verſorgen.

Aus dieſem angefuhrten Vortheile, den
der Staat durch die Vertrennungen gewinnt,
folgen unmittelbar eine Menge andere, welche

D 5 eben
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nn ebenfalls die Geſchloſſenheit widerrathen und von
J denen ich als den, dritten Grund der zu erlauben—
J

J

Felder und die erhohete Cultur drs Feldbaues uber

den Vereinzelungen die fleißigere Bearbeitung der

haupt, anfuhren will. Es liegt ſchon in unſerer Na—

tur und wird durch die tagliche Erfahrung noch
mehr beſtatiget, daß jeder Menſch gewohnlich weit

großere Sorgfalt auf die Ausbildung und Beſor

gung deſſen verwendet, was ihm eigenthumlich zu—

gehort, und wovon er ſelbſt die Fruchte als eine

Belohnung ſeines angewendeten Fleißes einzuernd

J ten und zu genießen hoffet, als wenn er blos fur

anderer Vortheil zu arbeiten gezwungen iſt, ohne

fur ſich ſelbſt einigen Nutzen davon zu erwarten.
Sobald alſo der Beſitzer eines Bauergutes, es mag

von noch ſo geringem Ertrag ſein, die gewiſſe Aus

ſicht vor ſich ſiehet, durch anhaltende Arbeit ſeinem

eignen und ſeiner Familie Zuſtand zu verbeſſern,
und ſo lange ihn die Hofnung belebt, durch fort
geſetzte thatige Anſtrengung, den Seinigen auch

für die Zukunft ein beſſeres Fortkommen zu ver
ſchaffen, ſo wird er gewiß um ſo emſiger arbeiten,

und die Cultur ſeiner Landereien zu einer um ſo

großern Vollkommenheit zu bringen ſuchen, je
mehr er dadurch ſeinen einmal vorgeſetzten End—
zweck zu erreichen gewiß iſt, und je ſicherer er auf

die Vervielfaltigung des Ertrags von ſeinen Lan
dereien rechnen kann. Dieſer Vermehrung des
Gewinns hingegen kann er ganz zuverlaßig entge—

gen
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gen ſehen, da er wegen des geringern Umfangs ſei—

nes Grundſtucks, die Beſchaffenheit deſſelben ge—
nau unterſuchen kann. Er wird ſich mit eignen Au—
gen von den vorhandenen Mangeln und den Mit—

teln zu deren Abſtellung uberzeugen, und alle Ge—

legenheiten benutzen konnen, die Vervollkommnung

des Ackerbaues auf das hochſte zu treiben, denn
Kunſt und Arbeit konnen alle Arten von Erdreich,
der Boden mag auch noch ſo verſchieden ſein, auf
einen betrachtlichen Grad der Fruchtbarkeit erho—

hen, welchen man bei der Geſchloſſenheit gewiß nie

erreichen wird. Allein bei einem wichtigern Bauer
gute verbietet ſich dieſes wegen der Menge Felder

und det Mannigfaltigkeit der dabei vorfallenden
Arbeiten von ſelbſt; denn da dieſe nicht von dem

Beſitzer ſelbſt, ſondern nur von beſoldeten Perſo
nen verrichtet werden muſſen, der Eigenthumer

hingegen blos mit der Aufſicht uber ſeine Dienſt
boten und der Anſtellung derſelben hinlanglich be—

ſchaftigt iſt, ſo ſiueht man ſehr leicht ein, daß nicht
allein die Beſchaffenheit der Arbeit an und fur ſich

geringfugiger ausfallen muß, ſondern es wird auch
der Erträg der Felder mit. dem Gewinn eines klei—

nern Gutes gar nicht im Verhaltniß ſtehen, und
in Anſchlag gebracht werden konnen. Ueberdieß
werden auch bei großern Bauerhofen viele Verbeſ—

ſerungen des Feldbaues, wegen der Menge der Be

ſchaftigungen, unterbleiben muſſen, und der Geiſt

der zandleute, der zu dergleichen Veredlungen des

Feld—
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Feldbaues ſehr haufig geneigt iſt, wird bei.geſchloſ-

ſenen Gutern in ſeinen Fortſchritten merklich ge—
hemmt und unterdruckt werden. Ueberhaupt wird

man in den meiſten Fullen die Bemerkung gegrun-
det finden, daß kleinere Guter im Durch-
ſchnitt ungleich beſſer bewirthſchaftet werden,
als betrachtlichere; denn wenn gleich dieſes,
wie der Amtmann Waldeck zu behaupten ſucht,
nicht durchgangig von allen, ohne Ausnahme verſi—

chert werden kann, ſo lehrt es doch gewiſſermaßen

die Natur der verkleinerten Grundſtucke ſelbſt, in?
dem die Ueberſicht und Bebauung von einem klei.
nern Stucke Feld weit leichter iſt, folglich auch die

Bewirthſchaftung eines geringern Gutes weit beſ

ſer von ſtatten gehen muß, zumal. da die nachlaßige

Wirthſchaft eines geſchloſſenen Bauerhofes von
weit wichtigern Folgen und nachtheiligerm Einfluß

auf den Staat iſt, als die eines kleinern jemals
ſein kann. Denn da durch des erſtern Varnachlaſ

ſigung nothwendig auch der Ertrag großerer Lan
dereien geringer wird, durch die ſchlechte Wirth
ſchaft eines vertheilten Gutes hingegen, nur ein

verhaltnißmaßig kleinerer Theil der Felder weni
ger ergiebig wird, und der Ertrag der ubrigen ab—

geſonderten, wenn ſelbige mit der gehorigen Sorg
falt beſtellt werden, dennoch gewonnen wird, ſo

erhellt auch von ſelbſt, daß der Preis der Lebens

mittel in jenem Falle weit mehr ſteigen und die
zahlreichere armere Volksclaſſe darunter leiden

muß.



muß. Enbdlich zeigt ſich auch der Vortheil der
beſſern Cultur der Felder vorzuglich alsdann, wenn

die Aecker oder Wieſen von dem Gebaude in einer
ſolchen Entfernung ſich befinden, daß vielleicht eine

oder mehrere Stunden kaum hinreichend ſind, um

zu denſelben zu gelangen. Eine ſolche Lage der
Felder hindert nicht allein die erforderliche Auf—
ſicht daruber, ſondern erſchwert ſogar die Bear—
beitung. derſelben außerordentlich, vorzuglich zur
Zeit der Erndte und der Beſtellung, wo es beſon

ders bei ubler Witterung ſo ſehr auf die Benu
tzung wrniger Stunden ankommt, daß davon oft—
mals die ganze zu hoffende Erndte abhangt; hat

man aber im Gegentheil die Erlaubniß, derglei—
chen entfernte Theile eines Gutes zu ſepariren, ſo
erhellet nicht allein der davon zu erwartende Vor

theil von ſelbſt, ſondern man kann auch noch einen

andern damit verbinden, welcher darinnen beſteht,

daß die ſo außerſt nachtheiligen, mit entfernten Fel

dern verknupften Servituten abgeſtellt werden kon

nen. Sind! nemlich die Aecker oder Wieſen von dem
Gebaude:ſehr weit entlegen, ſo wird außerordentlich
haufig der Fall eintreten, daß man, um auf dieſelben

zu gelangen, ſeinen Weg uber die benachbarten

Grundſtucke zu nehmen, dieſe letztern hingegen eine

ſolehe Seevitut zu leiden gezwungen ſind. Was aber

dies fur eine ergiebige Quelle von Streitigkeiten
und gerichtlichen Handeln abgiebt, lehrt leidert
die tagliche Erfahrung zu gut, als daß es nur im

gering.
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geringſten bezweifelt werden konnte; iſt aber die

Veraußerung entfernter Felder verſtattet, ſo wird
dieſe unſelige Gelegenheit zu den langwierigſten
Proceſſen auf immer. verſtopft bleiben. Aus die
ſem Grunde alſo wurde  die iEntlegenheit der Fel

der vom Hauptgute fur die Beſitzer einen betracht

lichen Nachtheil gewahren; ·wenn hingegen der ob

beruhrte Reiſigl dieſelbe auch deswegen tadeln will,
daß ſie zu der fruhern Zugrunderichtung des Zug-

viehes und Deterioration des Geſchirres und Wa
genwerkes Gelegenheit gebe, auch in Ruckficht der

Bekoſtigung der Dienſtboten mehrern Auffwand
erfordere, ſo kann ich ihm hierinnen nicht beipflich-

ten; denn da, was jenes anbelangt, bei nahen
Feldern das Zugvieh ebetifalls den ganzen Tag ar

beiten muß, und die Zeit, welche auf das Hin und

Herfahren zuden entlegenen Aeckern verwendet wird,

bei nahegelegenen mit Arbeit vollbracht wird; in Be
treff des letztern aber der gewohnliche Lohn der Land

leute nicht nach der Entlegenhoelt der Lanberkien, ſon.

dern nach der Beſchaffenheit der Arbeit beſtimmt

wird, ſo kann ich die obigen Behauptungen, als
Grunde fur meine Meinung, keinesweges annehmen.

Weit einleuchtender wird vielmehr viertens

der Aaus den Vetreinzelungen der Bauerhofe
zu ziehende Gewinn dadurch, daß außer der
Menge und Beſchaffenheit der Feldfruchte, wel-—
che, wie wir geſehen haben, vermehrt und ver-
beſſert werbden muß, auch die Mannigfaltigkeit der

Produete



Prodüucte vervielfaltiget wird. Jch habe ſchon
vorher bereits bemerkt, daß die Beſitzer kleinerer
Guter weit leichter die genaueſte: Kenntniß von den

Feldarten und der Beſchaffenheit ihres Bodens
erwerben konnen, als großere, und es folget daher
hieraus, daß jene weit beſſere Gelegenheit haben,

neue Verſuche mit andern Producten anzuſtellen,
welche dem Boden vielleicht angemeſſener ſind, als
die bisherigen Feldfruchte, und wodurch jene nicht

allein ſich ſelbſt, ſondern dem:ganzen Staate wich

tigere Vortheile zu verſchaffen im Stande ſind.
Weitlauftigere Bauerhofe hingegen konnen wegen

des großern Umfangs der darzu gehorigen Beſi—

tzungen und wegen der Mannigfaltigkeit der damit
verbundenen Geſchafte, an ſolchen Verbeſſerungen

ſchlechterdings: koinen Theil nehmen, ohne die Be

arbeitung eines Theils ihrer Fluren dabei ganzlich
zu vernachlaßigen.

Eben'dieſe große Menge der Beſitzungen wird
aber auch ferner funftens dadurch nachtheilig, daß

ſie die klrbarmachung und Benutzung vieler bisher

wuſte gebliedenen Landereien verhindert. Ju ſehr
vielen Landern, ſelbſt in Drutſchlands gut bevolkerten

Staaten, findet man noch haufig große Striche Lan
des, welche wegen des allzugroßen Umfangs der Beſi

tzungen eines einzigen Grundſtucks und der dadurch

verurſachten Entfernung vom  Hauptgebaude ganz
unbebaũüt liegen bleiben muſſen. Der Nachtheil aber,

der aus dieſer verhinderten Beſtellung ſolcher wuſte

lie
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liegender Felder entſtehet, ergiebt ſich von ſelbſt, und
wirkt durch den Verluſt an Feldfruchten und den

daraus entſtehenden hohern Preis der Lebensmittel

ſowohl auf die Bevolkerung des Staats, als auf
die Einwohner deſſelben zu offenbar, als daß man

nicht ſogleich den Nachcheil der Unzertrennlichkeit

der Bauerhofe gewahr werden ſollte. Jſt hinge—
gen dem Beſitzer eines weitlauftigen Gutes er—
laubt, dieſe wuſten Aecker an andere zu veraußern,

die ſich mit der Cultur derſelben zu beſchaftigen
Muße genug haben, ſo wird hierdurch nicht nur ein
unbezweifelter Nutzen fur den Staat uberhaupt, mit

telſt Vermehrung der Produete und dem erniedrig.

ten Preiſe derſelben, entſtehen, ſondern auch die

Zahl der landlichen Familien vermehrt, und die
Bevolkerung gehauft werden; ja es muß ſogar
dem Verkaufer dieſer Fluren anch noch der Nutzen
daraus entſpringen, daß er das aus dem veraußerten

Grundſtuck geloſete Geld zum Beſten und zur Ver

edlung ſeiner ubrigen Oreonoinie. anwendan: kann.

Mit dieſem ſo eben angefuhrten unlaugba—

ren Vertheil aber iſt zugleich ſechſtens ein andrer
unmittelbar verbunden, welcher darinnen beſteht,
daß durch die erlaubte Verkaufung eingelner Theile,

der weniger bemittelten Klaſſe von Landleuten,
welche durchgangig haufiger als reiche gefunden zu

werden pflegt, merklich aufgeholfen wird. Die—
ſer ausgemachte Vortheil wird einzig und allein
durch die Vertrennungen brwirkt, und fließt ſchon

aus

ZTS



aus der Natur derſelben. ſelbſt. Denn derjenige
Landmannu: der z. Be nur einige hundert Thaler

oder Gulden im Verwiogen  beſitzet, iſt niemals
im. Stande, ein grofes. pftmals mehrere Tauſende

am. Werth betragendes Grundſtuck an ſich zu brin
gen. Jſt hingegen die Vertrennung geſtattet, ſo

bleibt. dger Ackerbau fur dergleichen Leute von ge—

ringern. Glucksgutern nicht verſchloſſen; es wird
ihnen vine Gelegenheit gegeben, ihr kleines Kapi—

tal ſither anzulegen und mit mehr Nutzen davon zu
leben, als wenn ſie es erſt ausleihen ſollten, daß

alſo ſolchergeſtalt gar nicht zu zweifeln iſt, daß nicht
dieſer Gattung von. Staatsburgern durch die er—
laubten. Vereinzelungen außerordentlich aufgehol—

fen werden muß. Und dieſe Art der Unterſtutzung
durfte fur dieſelben um ſo nothiger ſein, je haufiger

man findet, daß Landleute theils ſelten zur Auslei—

hung ihres Geldes geneigt ſind, ſondern ſich weit

lieber ſelbſt ankauſen, theils aber ihr auf ſolche Art
untergebrachtes Capital ungleich nutzbarer fur ſie
wird, alg wenn ſie die wenigen davon zu erwar—

tenden Zinſen erhielten; hierzu kommt auch noch

eine faſt durchgangig. zu machende Bemerkung,
duß dergleichen Perſonen, durch eine Art Stolz auf
ihr eignes noch ſo geringes Vermogen verleitet, un—

gerne bei andern Landleuten ſich in Dienſte zu be—

geben pflegen, und es wurde ſonach durch die bei—
behaltene Geſchloſſenheit die ganze Thatigkeit die—

ſer Leute verlohren gehen. Noch deutlicher kann

E man
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man dieß bei der noch armern Claſſe von Perſonen,

als bei Tagelohnern und ahnlichen Leuten  bemer

ken, die vielleicht kaiim im Stande ſind, einen hal

ben Acker Land oder noch weniger ſich zu verſchaf.

fen. Denn dieſe konnen, durch Bebauung klei—
nerer Stucke Landes, welcher ſie ſich nach voll.
brachter Tagesarbeit annoch recht gut widmen kon

nen, ihre Umſtande anſehnlich verbeſſern' und ſich

nebſt den ihrigen weit leichter forthelfen, als wenn
ihnen dieſer Weg. durch die beibehaltene Unzer—

trennlichkeit verſperrt wird; und ich glaube daher,
daß es nicht allein die Pflicht, ſondern auch die
großte Staatsmaxime eines Regenten ſein ſollte,

die Vereinzelungen um ſo mehr zu begunſtigen, je
gewiſſer das Hauptaugenmerk einer Regierung auf

die Unterſtutzung der armern Burger und vorzug-

lich auf die Beforderung der arbeitenden Claſſe
von Einwohnern gerichtet ſein muß.

Dieſer letztere Entzweck wird außerbem aber auch

ſiebentens noch auf eine andere Weiſe  hurch die

Vertrennungen der Guter erreicht. Denn!da, wie
wir ſchon vorher geſehen haben, die Cultür und der

Gewinn der Feldfruchte erhohet wird, ſo ergiebt ſich

auch hieraus dieſe Wahrheit, daß nicht ſo leicht ein
Mangel oder Theuruig der landlichen Producte zu

befurchten ſteht. Jn je weniger Handen nemlich die
Menge eines Productes und der damit zu treibende

Handel ſich befindet, je mehr kann der Preis deſ—

ſelben eigenmachtig beſtimmt, und zum Nachtheil

aller
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aller ubrigen erhohet werden. Je weniger Perſonen

alſo ſich mit dem Ackerbau beſchaftigen, deſto mehr

haben dieſe Gelegenheit, die Preiſe aller Arten des

Getreides feſtzuſetzen, Vorrathe aufzuhaufen und
die ubrigen Staatsburger zur Bezahlung des
enormſten Preiſes zu zwingen. Je mehr kleinere

Bauerguter hingegen exiſtiren, um ſo mehr ſind
dieſe, wegen ihres geringern Vermogens ihre Feld
ſtuchte bald zu verkaufen und um einen geringern
Preis zu uberlaſſen verbunden, da die Concurrenz

mehrerer Verkaufer und die Befriedigung ihrer Be
durfniſſe zu einer geſchwindern, ſonach aber wohl—
ſellern Verauſerung ihrer Erndte vereint wirken,

wodurch denn die Vereinzelungen großerer Guter

einen neuen wohlthatigen Einfluß auf das Gluck
des Staates, in welchen ſie aufgenommen ſind,

außern.
Allein noch ein andrer merkwurdiger Vor

theil fur den Staat außert ſich hierbei darin—,
nen, daß durch die beſſere Cultur des Landes, und

durch den vervielfaltigten Gewinn aus den Lande
reien, der Werth der Grundſtucke ſelbſt erhohet,

auf dieſe Weiſe aber der Nationalreichthum eines
Siaates betrachtlich vermehrt wird. Ganz ohn-
ſtreitig hangt der Werth des Grundſtucks von der

Benutzung deffelben ab, und muß darnach be—
ſtimmt werden, und hieraus folget alsdann von
ſelbſt, daß durch die fleißigere Bearbeitung und

die hierdurch bewerkſtelligte Vervielfaltigung der

E 2 Pro-
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Producte auch der innere Werth.deſſelben und mit
dieſem der. Reichthum des ganzen Staates verviel—

facht werden muß. Dieſe Erhohung des Werthes
der Grundſtucke außert aber ihren wohlthatigen

Nutzen auf eine doppelte Art; denn eines Theils

werden die Beſttzer derſelben. eher in Stand ge-
ſetzt, bei Unglucksfallen, die ſie- zuweilen betrefſen

konnen, als bei Wetterfchaben, Viehſterben, Mis-

wachs und dergleichen ein Kapital. gegen eine auf

ihr Gut zu beſtellende Hypothek.vorgeſtreckt zu be

kommen, um den erlittenen Schaden wieder zu ver—
beſſern, anderntheils aber wird. ſolchen Perſonen,
die baares Geld auszuleihen willens ſind, eine weit

ſicherere Gelegenheit verſchaft, ihr Geld auf der—

gleichen Grundſtucke unterzubringen. Denn da
bei großern Gutern auch immer großere Hypothe

ken aufgenomnien werden muſſen ſo findet ſich

bei der Geſchloſſenheit fur diejenigen Burger, wel
che weniger bemittelt find, auch weniger Gelegen—

heii ihre kleinern Kapitalien ſicher auszuleihen,
welche ſonach fur die reichern Einwohner allein
ubrig bleiben mußte, da im gegentheiligen Falle

auch fur die mittlere Claſſe der Staatsburger ge-
ſorgt ſein wurbe; hierzu kommt noch. eine andere
Urſache, warun dhei aufgehohener Geſchloſſenheit
der Bauerguter der Werth der vereinzelten Grund

ſtücke geſteigert werden muß, weil nemlich die
Concurrenz nach ſolchen Grundſtucken. weit. ſtarker

iſt, als bei vetrachtlichern Gurern. Denn da die—

Anzahl
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Anzahl. weniger bemittelter Einwohner in jedem
Staate die der Reichern uberſteigt, ſo ſieht
man auch ſehr leicht ein, daß geringere Bauerhofe

weit mehrere Kaufer finden muffen, als betrachtli—
chere Grundſtucke, wodurch folglich der Preis und

der. Werth derſelben erhohet, und der National—

reichthum des Stagtes ebenfalls vermehrt wird,
zwelches bei der heibehaltenen Unzertrennlichkeit nie—

Angis bewirkt werden. kann.Ein feruerer nicht unbetrachtüicher Nuten „wel

cher aus den Vereinzelungen entſteht, und denbereits

derAmtpnann Waldeck beruhrt hat, iſ dieſer, daß ver—

wuittelſt derſelben auch die Erbtheilungen unter Land
leuten außerordentlich erleichtert und befordert wer

der. ſtirbt nemlich, der Eigenthumer eines weitlauf—

jgen. unzertrentzlichen Bauergutes mit Hinterlaſ—

ſung mehrerer Kinder, ſo wird diefe Unzertrennlich—

keit, in Ermangelung beſtiminfer geſetzlicher Vor—

ſchriften oder einer vaterlichen Dispoſition, ſchon dar

uber die gewiſſeſte Veranlaſſung zu Streitigkeiten
Jghgeben, wer pon den Kindern das vaterliche Grund

ſtuck annehmen ſolle, indem jeder. den wichtigen
Vortheil liegende Grunde und eine bereits einge—
uichtete, mit. Schiff und Geſchirr verſehene, Wirth

ſchaft zu befitzen, begieriger ergreifen wird, als daß

er blos ein verhaltnißmaßiges Abfindungsquan
tum, zu bekommen wunſchen ſolllhe. Wenn man
aber auch annehmen wollte, daß ſich die Erben

Ez uber
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lich beſtimmt ware, ſo wurde doch die Art und
Weiſe, die ubrigen Kinder abzufinden, vielſache

Schwierigkeiten und mannigfaltige Gelegenheit zu
Zwiſtigkeiten erregen, indeni dieſe entweder ihr

Erbtheil auf dem Grundſtuck mußten haften laffen,

welches ihnen allen zugleich nicht hinlangliche Si—
cherheit gewuhren konnte, ober fie wurden ihren

Antheil mittelſt baaren Geldes ausgezahlt verlan-
gen, welches wenige Landleute, ohne ſich in unüber

ſehbare Schulden zu ſturzen, zu thun im Stande
ſein durften. Jſt hinigegen dit Zertrennumg er
laubt, ſo kann. jeber der Miterben durch gewifſfe
Landereien abgefunden werden, und es muſſen da—

durch die Erbtheilungen der Landleute von ihnen
ſelbſt ohne freinde Beihulfe koſtfplittriger Advocu
ten und ohne verdetbliche Zwiſtigkeiten ſehr leicht
bewerkſtelligt werden konnen.

Außerdem ſtehet, meines Bedunkens, der Ge
ſchloſſenheit der Buuerhofe auch noch dieſes entgegen,

daß durch Beibehaltung derſelben allziwiel Lurus ain

ter einzelne Jndividuen des Bauernſtandes zum
Nachtheil der Eultür des Landes gebracht wirb.

Denn da in  dirſem Falle nur einzelne Perſonen den
Nutzen der Feldwirthſchaft ziehen und ſich dadurch

mit Ausſchluß der ubrigen bereichern konnen, ſo kann

man hieraus ſehr leicht folgern, daß dieſe auch allein
im Stande find, ſich die mit Reichthumern verbun

denen großern Bequemlichkeiten zu verſchaffen, und

ſonſtige



ſonſtige Arten des Luxus zu unternehmen, wodurch

ſie ſichdemn Feldban  ſelbſt entziehen und die durzu

erforderliche Thatigkeit einſchlafern. Daß dieſes
der:tagliche Gang der Dinge unter Landleuten iſt,

ſieht man uſchon: an wohltjabenden Pachtern, die
ſich bei der Landwirthſchaft einiges Wermogen! er

worbenehnben; denn dieſe: dunken ſich dadurch eben

falls ber Lie ubrige Claſſe. von Landleuten erha—
ben/ ſuchen: dieſe un: Bequemlichkeiten; und uber

hauptian: Aufwand, zu ubertreffen, entziehen ſich
aber dadurch: der Bebauunig ihrer Landereten  urid

fugen ſonath dem Felbbau und: dem ganzen Staate

den unausbleiblichſten. Nachtheil zu. Wird aber
die Vereinzelung der Grundſtucke begunſtigt, ſo
theilt. ſich der aus ver Landwirthſchaft kommende
Gewinn.unter mehrere Perſonen; dieſe konnen we

gen der vermehrten: Fannlien weniger auf Bedurf
niſſe? des Luxus Ruckſicht nehmen, und!eswird
auf dieſe Weiſe die Thatigkeit der arbeitenden: und

fleißigſten Claſfe der. Einwohner zum offenbaren

Vorcheil. des Staates erhulten.
Endolich erwuchſet aber auch aus der Erlaubniß,
die Bauerhofe zertrennen zu durfen; noch der wichtige

Vortheil, daß die. Aufhebung der Frohndienſte unh
Naturalzinſen ſowohl zum Vortheil der Untertha
nen als der Gerichtsherrſchaft außerordentlich erleich

tert wird. Denn daß die Leiſtung der Frohndienſte
ſelbſt jedem Grundſtucksbeſitzer weit beſchwerlicher

falle, als: wenn dieſelben in einen jahrlichen Bei

E 4 trag
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tragioan Gatde vermandelt  wutdent; aſcheinourit
uberhaupt enn nicht: genzobeſondre Lodalliuſfan:

de eintreten, als unbezweifelt angenommen werhen
zu konnen,: indem die:abzutragenden Geldzinſen,

durchteinigen Nebenverdienſt, zuwelchem i doch nieir

ſtens Gelegenheit vorharideniſt iind zu denrauch ktri

nere. Kinder durch Spiunen tund ahnlichen Arbei
ten mit heitragen konnen, vhnp viele Muhe erwor

benwerden fonnen, darim Gegentheil dieteiſtung :der

Frohnen eine jedesmaligen: Vernachlaßigungiider
Wirthſchaft nuit ſich. ſuhnt. ebrrdiaß rlhrt auth

die tagliche  Erfahrungz udaßjede Arlieityr welche

der Hevrſchaft von den Frohnern geleiſtet; wird, un
gleich; ſchlechter ausfallt; als diejenige, welche be

zahlt wied, und, es kommt daher blos daraufſanj;. zu
zeigennnidaß die Aufhehung der Frohnen:durch: die

Aufbebung: der Geſchloffenheit beſordert »merde.
Dieſes geſchiehet aber.auf doppelte Weiſe:? Denn

einesinischeits wird bei dor Vertrennung in ganz ge
ringe Kſeile die vorhultnißbiaßige Vertheilungider

Dienſte beſonders algdann vielen. Schwierigkeiten

untermwrfen ſein, wenn Spanndienſte von rſolchen

einzelnen· Theilen gefordert. werden ſollten welche

zu wenig Pferde halten konnen, um ſolche.in ihrer
Wirghſchaft zu entbehren; andern Theils aber wird

die Gerichtsherrſchaft, welche die Frohnen zir for
dern berechtigt-iſt, ſelbſt, einſehen, daß. die Leiſtung

derſelben den Beſitzern minder. betrachtlicher
Grundpſtucke weit druückender iſt, als den großern,

L— indem
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indemi jene. imihrer kloinen Wirthſchaft, welche ſie

ohneiaheihulfe. frender  Perſonen beſorgen, weit

unentbehrlicher ſind, als dieſe, welche edie. Frohn

dienſte durch einen ihrer Knechte beſorgen laſſen,
die den geringetu ĩEtgenthumern ganzlich man—

geln. Hierzu kommt fernor. noch der dritte Grund,
daß den Herrſchaften bei mehrern Perſonen, die

die Frohnotenſts ·ltiſteir ſollen, durch die Beſtellung

bazulund die daruber zuifulhrrnde Aufſicht mehrere

Weirlauftkakeiten: veriſuchet werden!, weswegen

ſte beugerkremnten Bauerhofen weit eher als bei der

Geſchloſſonheit die Hande zu der: Verwandlung der

grohnen:in Linen Belobeitrag bieten werden.
Ebenvirſes iberden: aber?auch: die Eigenthumer
verrinzelter Bauerguterüfeht  gerne annehmen in

den ſin dewureh nicht allein ühre Wirthſchaft unun
terbrochen fortzuſtellen im iStande ſind, ſondern
auch ihnen die Alitragung derſelben in Gelbzinſen,

wenn wirauch von allem Nebenverbdienſt!abſtrahi

reen wollten, ſchon vermoge des erhoheteii Ertrags

ihres dandbaues weit leichter:werden můß, als die

Liftung her Frohndieüſte ſelbſt, wodirrch bein die
Veoreinzelung einen. neuen wohlthatigen Einftuß
auf: die Candleute außern: wurde; und ich glaube

daher als das Reſultat der vorhergehenden Unter
ſuchung fuglich dieſes angeben zu konnen:

daß kein wahrer Schaden fur den Staat zu be

ſorgen iſt, wenn die willkuhrliche Vertheilung
oder Verkleinerung der Bauerhofe (jedoch bei

Es5 gleich.
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gleichformiger Vettheilung: der davauffhaftrendrn

Abgaben und Pflichtetn) uhne Einſchranktingier

laubt wird.

V. Abſchuitt.
Einige andere Beitlerkungen.

Auf. diefe Weiſe wurde aum: zwat der Vorlheil,

den xin. Staat aus den Guterverainzelungen ſich zi
verſprechen hat nicht fuglich mehr inZmeilele ge

22zogen ꝓverden konnen allein wenn der dapun ge
hofte Nutzen, und der darnit gerbundene Zwtck
vollkomnmen erreicht merden foll, ſo durften dennoch

einige. andere Dinge damit zu vereinigen  ſein, mel
46 9che zu. dem gemeinſchaftlichen Zweek auf; has tha

tigſte. mitwirken; und es ſei mir daher: erlaubt;
noch einige, wenige Bemerkungen und dabei zu he

obachtende Vorſichtsregeln hinzuzufugen.

Unter dieſen. iſt wohl als eine der erſten unh
vorzuglichſten, welche ſchon der einigemal ange

ſuhrte Reiſigl bemerkt hat, dieſe zu nennen, daß
die Zertheilung nicht durch Geſete anbefohlen, ſon

dern nur mittetſt Verordnungen an die Ortsobrig

keiten eingefuhrt werden mochte, wodurch letztere

dahin angewieſen werden, daß ſie den Dismembra
tionen keine. Hinderniſſe in den Weg legen, ſondern
ſie ſo viel moglich zu befordern ſuchen ſollen. Dieſer

Weg, die Vertrennungen zu bewirken, wurde ohn

zweifel fur den gemeſſenen Beſehlen nicht allein

um
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um deswillen einen merklichen Vorzug verdienen,

weil, wie der angefuhrte Schriftſteller ſehr richtig

bemerkt, jede gute Anſtalt, wenn ſie durch eine
Art von. Zwang eingefuhrt. wird, dadurch die An

nehmlichkeit, und einen Theil.des Guten, das ſie
bewirken ſoll, verliert, ſondern es durfte auch, mei

ner Meinung nach, mit Grunde zu befurchten ſein,

daß die Gutervereinzelungen auf einmal ſo uber—

hauft werden wurden, daß die Flurbucher und
Steuerregiſtet durch die. auf einmal zu ſehr ange—

wachſene Menge der Vertrennungsliebhaber in die
Gefahr der Unordnung gerathen konnten; denn ge

wiß, wurðen mehrere, und unter dieſen mancher, der

ſich einem andern Stande bereits gewidmet hat,

entweder  durch die geſetzliche Vorſchrift bewogen

oder durch die!zu erwartenden Vortheile gelockt,
kleine Gruudſtueke an ſich zu bringen, und daraus
Nrutzen ju!gichen ſuchen wodurch denn den ubri

gen Claſſen von Burgern leicht manches nutzbare
Glied entzogen ierden dueftr. Ueberbieſes wurde

auch eine ſolche egrſetzliche Anbefehlung der Zerſtu-

ckelungen mit Rerht als ün gewaltſamer Eingriff

in das unverletzliche Eigenthum der Einwohner
anzuſehentſeini  Denn weun man auch ſogar die

jenigen Perſoilen, die von den Vortheilen einer ſol
chen Anobduung ſich nicht vollig uberzeugen kon

nen, zur. Befolgung derſelben zwingen wollte, ſo
wurde dies eben ſo gut ſein, als wenn man dem
Unterthan nit Gewalt einen Theil ſeines Eigen

thums
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thums entreißen wollte/ und. es wurde: dadurch eine.

ſolche;, wiewohl gutu gemeinte,. Anordnung die
Staaktsburger mehrwider die Regierungen einneh—

men, »als die Sorgfalt derſelben fur ihr Wohl an
erkennen laſſen.? Alle dieſe Ungemachlichkeiten
hingegen fallen alsdann aganzlich hinweg,. wenn
man die Vertrennungen blos begunſtigt und nach

und nach einzufuhren ſucht; die uberhäufte Arbeit,

welche durch allzuplotzliche auf einmal eintretende

Zertheilungen augenſcheinlich hervorgebracht wird,

fallt.auf dieſe Weiſe von ſelbſt wegz jeder. Land
mann wird, ſobald er ſleht, daß ſeinem Nachbar eine

ĩ ſolche. Vergunſtigung ortheilt wird „dier Hoffnung,
einſt eine ahnliche Erlaubniß zu erhalten, ſchopfen,

und keinem Beſttzer mird, da es ſeiner eignen Wille
kuhr und freien Disnoſition uberlaſſen bleiht, der

geringſte Eingriffrin ſeine: Rechte gethan. werden
ja es wird ſogar der Landesherr noch den Vortheil

davon haben, daß er rſich ſeine Unterthanjen, mit
telſt der erſt einzuholenden Erlaubniſp, welche, ſie

doch jedesmal alsneine ihnen erzeigte Wohlthat

unfehen muſſen, durch Dankbarkeit aufs neue ver

bindlich macht.
 Mit dieſer Vorſichtsregel iſt jedoch zugleich
noch eine: andere zu vereinbaren, mittelſt welcher
man dergleichen WVertrennungen nicht igenmach

tig, d. h. ohne obrigkeitliche Einwilligung, vorzu-
nehmen erlauben; darf; durch dieſe Maasregel

kann ſehr vielen in Ruckſicht des Staats gefurchte

ten
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ten ublen Folgen vorgebeugt, aind alle etwa zum
Nachtheil. der Grundſtucke und des Landesherrn

vorgenomniene Verauſerungen verhindert werden.

Jſt nemlich der Richter von der Vertrennung un—

terrichtet; ſo wird niemals der Fall eintreten kon—
nen, daß alle Felder von einem Gute verkaufet

und die Gebaude entbloßet werden, es muſſen je—

derzeit proportionirliche Abgaben auf die veraußer—

ten Theile gelegt werden konnen, und, da jede ſol—

che Trennung zur obrigkeitlichen Wiſſenſchaft ge—

langen muß, ſo kann auch die Fortſtellung und
Nachtragung der Flurbucher und ubrigen Regiſter

nie aus Mangel an erlangter Wiſſenſchaft davon
unterlaſſen werden. Und ſind nur die richterlichen
Gewalten zur Erleichterung der Separationen ge—

meſſenſt angewieſen, ſo wird auch gewiß kein Mis—
brauch dieſer einzuholenden Bewilligung zu beſor—
gen ſein, wenn nur auf der andern Seite, auch

eines Theils die Abſonderung aller Felder und Wie—

ſen vom Hauptgute nicht geſtattet, andern Theils
aber auch zugleich dafur geſorgt wird, daß aus die—

ſen Dismembrationen nicht eine neue Quelle

Sporteln zu ziehen, und die Koſten fur Erthei—
lung, der Vergunſtigungen zu erhohen entſtehet,

welche den Landmann mehr abſchrecken, als zu der

Vertheilung ſeiner Landereien reizen wurde; denn,

wenn man auch die mit Ausfertigung ſolcher Ver—

gunſtigungen und Erweiterung der Steuer- und
Flurregiſter verbundenen Bemuhungen nicht ganz

ohne



ohne Bezahlung einiger Sporteln verlangen wollte,

da ohnedieß die Officialarbeiten der Richter nicht
ſelten vorkommen, ſo konnte doch fuglich eine ſolche

maßige Taxe dafur feſtgeſetzt werden, daß dadurch

alle Sportelſucht ſo viel moglich beſchruankt wurde.

Eine ebenmaßig zu beobachtende Cautel wur—
de hiernachſt auch darinnen beſtehn, daß man

von denen Bauergutern, mit welchen ſowohl Fel—

der als Wieſen verbunden ſind, nicht leicht alle
Felder mit Zurucklaffung der Wieſen, oder im
umgekehrten Fall ſammtliche Wieſen mit Beibe—
haltung der Aecker allein abſondere, vielmehr,
wenn es ſich vereinbaren laßt, von beiden einige

Theile bei dem Hauptgute beibehalte. Denn da
zu Unterhaltung einer Landwirthſchaft  beides als

unumganglich nothwendig erfordert wird, ſo durfte

es vielleicht bei Zertrennung großer Bauerhofe, es

ſei nun, daß ſelbige zu Erleichterung der Erbthel—
lungen, oder zu Abtragung der Schulden vorge—
nommen werden, nicht undienlich ſein, auf eine
verhaltnißmaßige Gleichheit in Beibehaltung von

Feldern und Wieſen einige Obacht zu haben, in—

dem auf dieſe Art fur ſammtliche zum Gutsbeſtand

nothige Bedurfniſſe geſorgt wurde, und von. der

kunftigen guten Fortdauer ſolcher Wirthſchaften im

doraus wahrſcheinliche Hoffnung geſchopft werden
konnte. Da jedoch dies nur bei ſolchen Grundſtu-

cken ſtatt haben kann, mit welchen mehrere Wien
ſen und Felder verbunden ſind, ſs folgt uuch vou

ſelbſt,



ſelbſt; daß dieſe Bemerkung bei haufigern Ver—

trennungen in kleinere-Theile keine Anwendung
leiden kann. Ob aber ubrigens, wie der Amtmann
Cella und! der mehrhiulsangefuhrte Reiſigl glau
brir/bei· jeder Werkleinerunig, die Kaufer des verein

zelten Grundſtucks wenigſtens die Halfte des Kaufs
preiſes bKaar zu erlegen, und aus eignen Mitteln zu

beſtreiten ſtrenge angehalten  werden muſſen, davon

kann ichamich icht vollig uberzeugen; denn eines
Theils wurde dadurch eine Art der Unterſuchung

der Wermogensumſtande einzelner Perſonen ein—

gefuhrt werden, andern Theils aber wurde die
Gewalt ber Obrigkeiten allzuſehr ausgedehnt, und

ihnen eine Erlaubniß, ſich in Familienſachen zu mi
ſchen, ertheilet werden, welche ſich mit der burgerli—

chen Guſellſchaft ſchlochterdings nicht vertragt.
Außet wieſem wurden: aber auch die Vereinzelun

gen uberhaupt dadurch erſchweret und der armern

Claſſe von. Einwohnern. viele Hinderniſſe zu An

kaufung einiger: Landereien zum Nachtheil des
Gungen in don Weg gelege werden, beſonders da
ſolchemn Perſonen mehrere ihnen nachgelaſſene ter—

minliche Zahlungrn eine außerordentliche Erleich-

teruntz bewirken. Hierzu kommt uberdieß auch
noch der Umſtand; daß es dem Richter vollkom—

men gleichgultig ſein kann und muß, ob der Ver—

kaufer die Hypothek von mehr als der Halfte des

Kaufpreiſes:nuf ſeine eigne Gefahr behalten und
auf dem Grunoſtuck haften laſſen will, und ich bin

daher



J

80

daher der Meinung, daß man die Ausgleichung der
Art der Bezahlung ganz allein der Willkuhr der
contrahirenden Perſonen auberlaffen muſſe.!

Mit mehrerm Rechte hingegen glaube ich, daß

man bei den Verkleinerungen vorzuglich darauf.eini;

ge Ruckſicht zu nehmen habe, daß die abzuſondernden

Theile ſo viel moglich wieder an, Landleute. gebracht,

und den ubrigen Claſſenivon Einwohnern, haupt

ſachlich aber dem Adel. und. wahlhabenden, Bur

gern, deren Ankauf. erſchwert werde. Fyrilich
wurde dieſes letztere nur auf: ſolche Burgen, die in

großern und volkreichern Outen wohnen, anzuwen
den ſein, welche durch, die Menge der Einwohner

auch mehr Beſchaftigung und Gelegenheit haben,
ſich zu ernahren, da im Gegentheil beikleinern
Stadten eine Menge  Einwohner ſich mit dem

Ackerbau zu beſchaftigen gezwungen ſind, Jndeſſen

konnten doch dergleichen: gum Vortheil der ande
leute erlaſſene Verordnungen ſehr fuglich auf den
Dorfern in Ausubunge: gebracht: wenuen ban ihhr

Nutzen ganz unlaugbar am Tage liegt. Dann
da diejenigen Perſonen, die ſich. von, Jugend. guf

mit der Feldwirthſchaft beſthaftiget haben, eit
mehr Kenntniſſe davon haben muſſen, und ſſolche
daher weit beſſer und vortheilhafter auszuuben im

Stande ſind, als ſolche, die vor der Arquiſition.
landlicher Grundſtucke wenig oder gar. keine Wiſ

ſenſchaft von dem Landbau gehabt; haben, ſo wurde

der von den Zertrennungen. det. Muter, mit Recht

erwar
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arwartete Vortheil der beſſern Cultur der Felder
offenbar hinwegfallen, wenn man nicht hierbei auf

die Landleute ſelbſt vorzugliche Ruckſicht nehmen
woilte.
Eben ſo bedeutend durfte hiernachſt noch eine

andere Vorſichtsregel ſein, welche darinnen beſte—

het, daß man mit dieſer Erlaubniß zugleich die ver—
mehrte Anpflanzung des Holzes und uberhaupt
gine wirthſchaftlichere Benutzung der Forſte und

Gehotze verbinde, damit es den vertrennenden

Landleuten weder an Materialien zu Erbauung

ihrer Hutten, noch an der nothigen Feuerung man

geln konne, wodurch denn der Nutzen der Verthei—
lungen noch mehr beſtatigt werden wird.

Um endlich den wohlthatigen Einfluß der. Dis

membrationen der Guter auch auf diejenigen, die ſich
der Landwirthſchaft eigentlich nicht widmen, zu ver—

breiten, durfte eine nicht minder wichtige Obliegen

heit der Regierung eines Staates in der unermude

ten Vorſorge fur den Flor der Fabriken und: Ma
nufacturen beſtehen, welche ſich auf vielfache Weiſe

außern kann. Da nemlich unlaugbar gewiß iſt,

daß durch die Vertrennungen der Guter die VBolks-
menge außerordentlich vermehrt wird, und daß ſich

dieſe zum Theil zu Betreibung von Handwerkern

oder Fabriken wenden, ſo konnte doch vielleicht.der
unporhergeſehene Fall eintreten, daß, entweder
durch eine Art von Miswachs und dadurch ent—
ſtandene Theurung oder durch temporellen Mangel

F an
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an Abſatz der Fabrikwaaren, endlich auch vielleicht

durch eine andre zufallige Stockung der Geſchafte,

diejenigen Perſonen, die ſich dieſem Stande gewib—

met haben, in einige Verlegenheit gerathen moch
ten, und in dieſem Falle wurde man vielleicht der

durch die: Vertrennungen wallzuſehr uberhauften

Volksmenge die Schuld dieſes Uebels beizulegen
geneigt ſein. Hat aber der Staat bei der geftiet

genen Cultur der Felder und dem gehauften Ertrag

der Fruchte in Zeiten auf Sammlung von Vorra

then gedacht, ſo wird der Vertheuerung der Lebens

mittel ſogleich abgeholfen werden, und der Fabri
kant oder Handwerker wird hierdurch ebenfalls

die Vortheile der Vertrennung zu genießen haben.
Eben dieſes gilt auch von den Manufacturwaaren

ſelbſt; denn wenn bei verminderten Abſatz eines
oder des andern Artikels die Regierung eines Lan
des, entweder durch zu leiſtende Vorſchuſſe vder

durch Abnahme der gefertigten Waaren um einen

verhaltnißmaßigen billigen Preis, die Fabriken
unterſtutzt, bis ſie den vorhergehenden Flor wieder
erlangt haben, ſo wird auch dieſer von der erhohe—

ten Zahl der Einwohner gefurchtete Nachtheil ver-

ſchwinden. Und einer ſolchen thatigen Unterſtu-
tzung der Einwohner wird ſich gewiß kein Landes-

herr entziehen, da ſelbige nicht allein zum offenba

ren Wohl des Staats gereichet, ſondern auch die

Billigkeit es erfordert, indem jeder Einwohner
ſeine Obliegenheiten ohnſtreitig zugleich mit in der

Ruck-



Ruckſicht entrichtet, um bei dergleichen vorkom

menden Fallen einer thatigen Unterſtutzung gewar
tig zu ſein. Werden nun aber alle dieſe Vorſichts

regeln angewendet, und wirken dieſe alsdann in
gleichem. Maaße mit. den Vereinzelungen zu dem

Wohl des Ganzen, ſo wird gewiß kein Jweifel
ubrig bleiben, daß nicht die Staaten, in welchen
dieſe Grundſatze ausgeubt werden, unter die blu

hendſten und glucklichſten gezahlet werden muſſen.

AUnd unter dieſen nimmt ohnſtreitig das Chur-
furſtenthum Sachſen einen der erſten Platze ein,

indem wir alle angefuhrten Grundſatze daſelbſt ein
gefuhrt und durch die Erfahrung beſtatigt finden,
und ich kann daherguglich behaupten, daß:ein gro

ßer. Theil  vdn Sachſens Wohlſtand in der:erlaub
ten Beutrennung igroßener Vrauerguter: zu? ſuchen

ſein. Ehedem waren zwar auch in GSachſen alle
und jede Zergliederungen der Bauerhofe verboten

dentrwir finden in den beiden Mandaten vom 2 zſten

April 1623, und vom 17ten December 1669, in
gleichen in dem vom- abſten, Januar 1732, die
Vereinzelungen ohne einige Ausnahme allgemein:

unterſagt, allein dieſe Verordnungen ſind aller
Wahrſcheinlichkeit nach blos um deswillen erlaſſen

worden, weil die Pertinenzſtucke entweder ohne
proportionirliche Uebernahme einiger Abgaben ſe

pariret wurden, oder weil die Gebaude von allen
Feldern entbloßet worden waren. Beides kann
man aus den nachfolgenden dieſerhalb gegebenen

F 2 Geſe



Geſctzen ſehe deutlich abnchmen?. Vonn was jeies
betrift, ſo wurde. in der 6zſten Deriſton vom Jutze

166nz, Angleichen in. den Befehlen vom 28ſten

Novbr. 1726, und vom ztan Januar 1731, et
nes Theils dem Hauptgrundſtuck der Vorkauf an
dek ſepgrirten Theilen. vorbehalten andern Theilt
aberausdrucklich verordnet ydaß die vom Houpt.
gute! ohne Uebernahme der Abgaben!ſeparirten

Grüutubftucke verhalenißmaßig beſchockt werden ſoll.

teu, woraus man. gar leicht iſchließen: kunki, daß
die: vorhorgegangenen; Separationen hne Ueber

nahme einiger Abgubün: geſchehen /ſein:: muſſen.

Letzteres hangegen,daß nemlich die Gebaude allein

gelaſſen wworden ſind,nerhellet aus dem Geieräle

vomruten. Auguſſt ihö, verindge deſſenein ge.
wiffer. Theil von Feidern! als!conſolidirt angeſehn
undn bei jedenn Hauſe unzertrennlichbeibehalten

worden ſoll. Sobalb jrdoch  nur dieſeo: belben eben

geninnten. Dinge in Richtigkelt· gebracht waren, ſo
ſah man in Sachſen? die Mothwendigkeit der Zer

gliederungen deutlich ein, und daher finden iſich: ſo

außerordentlich hauiſige Verorbnungen, welche
ſammtlich:die Obrigkeiten dahin auweiſen, die Dis

meinbrationen nicht im geringſten zu erſchweren,
unter welchen ich nur has: unterm 24ſten Novem
ber 1764, erlaſſene Land und Trankſteuer- Aus.

ſchreibenauf das Jahr. 176 /im Aten h. und die
Generalia. vom 2ſten November 1766, und. vom

agſten  Februar: 1768, anfuhren will. Allein man

dtt, 8 blieb
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blieb nicht einmal hierbei ſtehen, ſondern verord—

nete auch mittelſt eines Reſcripts vom 24ſten De—

cember 1740, daßralle Vereinzelungen geſtattet
werben ſollten, wenn nur die Onera gleichmaßig

vertheilet, dem Hauptgrundſtuck der Vorkauf an
den ſeparirten Theilen bedungen werder, uuch letz.

teres in caſu caducitatis fur die vereinzelten Stucke

haſten wollte. Und zu dieſen wohlthatigen Geſe—

tzen, wodurch die Verkleinerung der Bauerhofe
eingefuhrt worden iſt, haben ganz ohnſtreitig die

oben: aufgeſtellten Grundſatze ganz allein Gelegen

heit gegeben, wie die Erledigung der Landesgebre
chen vom 24ſten May 1764, und das bereits an—
geführte Steuerausſchreiben vom 26ſten November

des neilichen Jahres, deutlich beweiſen.

Jn dem erſtern finden wir folgende Worte:
„uUnd wie demnachſt in einem ohnſtreitigen prin-

eipio beruhet, daß, je weniger Grundſtucken
eein Bauer oder Landmann beſitzt, deſto beſſer

und tuchtiger er ſolche beurbaren kann, und je
mehr Guter mit Uebernehmung proportionirter
onerum getheilt werden, deſto mehr Haufer zur

Beurbarung des Feldes kommen, und deſto

mehr Gelegenheit zur Vermehrung der Mann
ſchaft gegeben wird; die Erfahrung auch ſolches

Allerdings beſtatiget, da ſtarke und geſchloſſene
Guter eher cadue und am ſpateſten wieder an

BVeſitzer gebracht werden, dahingegen, daß in
Thuringen  ſo wenige eaduce Landguter find,

F 3 blos



blos dem Walzen und Dismembratiqnen zugn
ſchreiben iſt:. alſo hleihet, ein einziger Fall da
die Vereinzelung der Grundſtucke ſchadlich ſein

kann, ubrig, wenn nemlich die Hauſer mit be
ſondern und hohen Schocken cataſtriret ſtehen,
und die Felder von den Hauſern ganzlich abge

trennet worden, folglich die  hochbeſchockten ledie

gen Hauſer niemand kaufen will, noch zu vertre
ten ſchuldig iſt.“

25Eben dieſes iſt aquch in dem angefuhrten Steuer
ausſchreiben beſtatigt, und daſelbſt nachfolgende

J merkwurdige Verordnung enthalten:

ĩJ „And da oftmals zu Rettung eines in Schulden
J oder ſonſt in Abfall der Nahrung gerathenen

J
Contribuenten die Dismembrationes, bei ſtar-

J ken Gutern aber zu einem beſſern Umtriebe der
Wirthſchaft und zu einer fleißigern Beurba

rung derſelben um ſo gewiſſer gereichen konnen,
je gegrundeter es iſt, daß die Felder nur deſto

beſſer bearbeitet werden, je mehr ſolche unter

fleißige Wirthe mit proportionirten oneribus
vertheilt ſind, ſo ſind ſolche Dismembrationen
ohne Noth nicht zu erſchweren.“

Dieſe Betrachtungen finden wir endlich auch. in
dem neueſten diesfalls publicirten Geſetz vom aten
May 1784, wortlich wiederholet und zugleich. auch
dieſe Verordnung hinzugefugt, daß uberhaupt,

und beſonders in ſolchen Gegenden, die an Holz

und Futter Mangel leiden, von Einem Gute nicht
die



die ganze Holzung oder der ſammtliche Wieſewachs
abgetrennet werden, außerdem aber ſogar alle Ver—

tauſchung zweier dismembrirten Grundſtucke kei—
nem verwehrt ſein ſolle, dergeſtalt, daß auch ge—

genwartig die Vertrennungen der Bauerguter in

Sachſen keiner Verhinderung unterworfen ſind.
Und da uberdieß nach Vorſchriſt der angefuhrten
Geſetze jedwede Vereinzelung mit Vorwiſſen: der

Obrigkeit geſchehen muß, da ferner durch die heil—

ſamſten Geſetze, z. B. durch den Befehl vom
25ſten April 1623, die Verkaufung der Bauer—
guter an Adliche und Burger ganzlich unterſagt
und dem Bauerſtande vorbehalten, endlich auch

dem angefuhrten Mandat vom aten May 1784,
eine maßige bei den Dismembrationen zu beobach—

tende Sporteltaxe beigefugt worden iſt, folglich
alle Maasregeln zu Emporbringung der Landleute

vereint wirken muſſen, ſo iſt durch das Beiſpiel
Sachſens die bisher von mir hehauptete Meinung

dergeſtalt beſtatigt worden, daß die Geſchloſſen—

heit nunmehr aus allen Staaten verbannt, und
ſtatt derſelben die wohlthatige Vereinzelung einge

ſuhrt werden ſollte.
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